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Anmerkungen zum 1. Kapitel - 
HMB-W Empfehlungen im Land Bremen 
 

Bei allen grau hinterlegten Texten handelt es sich um Originalzitate aus 
„Hinweise zum Verständnis des Fragebogens zum Hilfebedarf“  (HMB-W 
/ Version 5/2001) von Frau Dr. Metzler. Diese Verfahrenshinweise wer-
den laufend durch Empfehlungen des Landesfachbeirates ergänzt.  
 
Die Feststellung der Hilfebedarfe im Land Bremen erfolgt auf der Grund-
lage dieser Empfehlungen. 
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1. HMB-W Empfehlungen im Land Bremen  
 

1.1. Hinweise zum Verständnis des Fragebogens 
 

1.1.1. Grundsätze der Anwendung (aus Hinweise 5/2001)  
 
aktuelle  
Lebens-
situation 
Selbsthilfe-
möglichkeit 
Ziele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
andere 
erforderli-
che  
Leistungen 

 

Der Hilfebedarf eines Menschen mit Behinderung lässt sich nur beurteilen, 
wenn seine aktuelle Lebenssituation einschließlich seiner Selbsthilfemöglichkei-
ten bekannt und Ziele der Unterstützung vereinbart sind. Beides setzt voraus, 
dass der Mensch mit Behinderung bzw. seine Interessenvertreter (Angehörige, 
gesetzliche Betreuer) in das Verfahren der Hilfebedarfseinschätzung mit einbe-
zogen werden. Gegebenenfalls können weitere Personen, die den betreffenden 
Menschen gut kennen (z.B. Betreuer in Einrichtungen) beteiligt werden; dies ist 
insbesondere empfehlenswert bei Menschen mit sehr schweren Behinderun-
gen. 
Die Feststellung der aktuellen Lebenssituation bzw. der Fähigkeiten und Beein-
trächtigungen erfolgt  ... in der Spalte „Aktivitätsprofil“ (zur Kodierung siehe un-
ten).  
Bei der Vereinbarung von Zielen sind die Ausführungen im SGB IX zu berück-
sichtigen. Es geht bei der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
nicht um eine bloße Versorgung im Sinne einer Kompensation fehlender oder 
eingeschränkter Fähigkeiten. Leistungen zur Rehabilitation erhalten behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Menschen vielmehr „um ihre Selbstbestim-
mung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den 
besonderen Bedürfnissen behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen 
und Kinder Rechnung getragen“ (SGB IX, § 1). 
Entsprechend können Leistungen zur Teilhabe die notwendigen Sozialleistun-
gen umfassen, um  
 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern; 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhü-
ten sowie den vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder 
laufende Sozialleistungen zu mindern;  

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkei-
ten dauerhaft zu sichern oder  

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbst-
bestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.“  
(SGB IX, § 4) 

 

Diese möglichen Ziele und die dafür erforderlichen Leistungen sind gemeinsam 
mit dem Mensch mit Behinderung resp. seinen gesetzlichen Vertretern zu kon-
kretisieren und zu präzisieren. Erst auf dieser Grundlage kann eine Einschät-
zung des Hilfebedarfs (in den rechten Spalten des Bogens) erfolgen.  
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Fragebogen zum Hilfebedarf von 
Menschen mit Behinderung auf den Lebensbereich „Wohnen“ und damit vor-
rangig auf Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach § 55 
SGB IX bezieht. Andere erforderliche Leistungen, z.B. zur medizinischen Be-
handlung und Rehabilitation oder zur beruflichen Rehabilitation sind im Rahmen 
der ärztlichen Begutachtung oder von Gesamtplanverfahren nach § 58 SGB XII 
(§ 46 BSHG) festzustellen. Diese Leistungen werden in die Zuordnung zu Hilfe-
empfängergruppen nach § 76 Abs.2 SGB XII (§ 93a BSHG), der der H.M.B.-W.-
Bogen dient, nicht einbezogen.“ (aus Hinweise 5/2001, Seite 1 und 2) 

                        (Die rechtlichen Grundlagen wurden durch den Landesfachbeirat aktualisiert.) 
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1.1.2. Allgemeine Problemlagen/Grundsätze 
 
1.1.2.1. Tagesförderstättenbesuch 
Die Hilfebedarfsfeststellung erfolgt in Bremen-Stadt unter Berücksichtigung von Leistungen 
in Tagesförderstätten. Die dort erbrachten oder zu erbringenden Leistungen sind also bei 
der Hilfeplanung zu berücksichtigen und Doppelleistungen zu vermeiden. 
 

1.1.2.2. Ziele 
Basierend auf der Grundlage der o.g. allgemeinen Ziele der Eingliederungshilfe gem. §§ 
53/54 SGB ff XII und des SGB IX kann der Hilfebedarf nur in Bezug zu den im Einzelfall 
angestrebten und formulierten Zielen definiert werden.  
 
Jeder Hilfebedarf im HMB-W-Verfahren erzeugt ein zielgerichtetes pädagogisches Han-
deln. Die Ziele müssen auf den/die betreffende/n KlientIn bezogen, konkret, realistisch, 
einem entsprechenden Item zugeordnet, terminiert und erfahr- und überprüfbar sein. 
Der/die KlientIn ist in die Zielplanung einzubeziehen. 
 
Ziele ergeben sich aus der Gesamtschau der aktuellen Lebenssituation (des aktuellen Le-
bensthemas, der Lebensphase) des/der KlientIn und sind Ergebnis eines Dialogprozesses 
zwischen den KlientInnen und den Akteuren des Betreuungssystems.  
Zielplanung kann auf rehabilitative Motive und auf den Erhalt von Fähigkeiten und die 
Verzögerung von Abbauprozessen ausgerichtet sein. Hierbei muss ein angemessenes 
Verhältnis zwischen veränderungs- und stabilitätsorientierten Zielen sichergestellt werden, 
um eine Unter- oder Überforderungssituation zu vermeiden.  
 
Für die Zielplanung der KlientInnen mit einer Mehrfachproblematik, die neben der geistigen 
Behinderung eine Sinnesbehinderung, Mobilitätseinschränkung und/oder eine psychische 
Beeinträchtigung haben, kann es notwendig werden, dass für die Hilfeplanung speziell ab-
gestimmte pädagogische Handlungsstrategien und Maßnahmen entwickelt werden müs-
sen. Diese können sich als Ziele und Bedarfe in einzelnen Items niederschlagen und/oder 
als übergeordnetes konkretes Ziel in weiteren Bedarfsbereichen bzw. Items. Das trifft im 
Besonderen auf die sogenannten „verbundenen“ Bedarfe zu.  
 
Leitend bei der Formulierung von Förderzielen ist die Fragestellung, ob der Bewohner bei 
der entsprechenden Förderung die Kompetenzen erwerben kann, um die Tätigkeit mit we-
niger Unterstützung oder alleine auszuführen.  
 
Es ist zu berücksichtigen, dass naturgemäß nur eine angemessene Anzahl von Förderzie-
len umzusetzen ist und in der Regel nicht an allen Zielen gleichzeitig und in gleicher Inten-
sität gearbeitet wird/werden kann.  
 
Die Ziele unterscheiden sich qualitativ entsprechend der Kategorien A bis D. Spezielle  
Förderziele erfordern eine präzise pädagogische Planung und Dokumentation auch als 
Voraussetzung für die spätere Ergebniskontrolle und ggf. notwendige  Zielkorrekturen.  
 

1.1.2.3. Betreuung in ambulanten Wohnformen 
Im Rahmen der individualisierten, eigenständigen Versorgung eines Menschen in eigener 
Häuslichkeit können sich mit dieser Lebenssituation verknüpfte besondere Bedarfe erge-
ben, die zudem oft nicht in einem Gruppenzusammenhang geleistet werden können, son-
dern individuell erbracht werden müssen. Diese können sich unter anderem ergeben aus 
drohender Selbstisolation, unkritischen Umgang mit neuen Bekannten, Verwahrlosungs-
tendenzen, individuellen Einkaufs- und Versorgungsnotwendigkeiten und Regelungsbedar-
fen zu finanziellen und sozialrechtlichen Angelegenheiten. 
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1.1.2.4. Krisen- und Krankheitszeiten 
Bei sich anbahnenden chronischen Erkrankungen, die Hilfebedarfe in einem nennenswer-
ten Umfang verändern, kann eine erneute Begutachtung vorgenommen werden. Die Frage, 
wie lange eine „schwierige“ Situation andauern muss, um in eine erneute Begutachtung 
einzutreten, ist individuell einzuschätzen. 
Abgesehen von KlientInnen, die absehbar und regelmäßig in krisenhafte Entwicklungen 
kommen oder schwere chronische Erkrankungen haben, sind bei anderen KlientInnen Kri-
sen und Krankheiten meistens nur schwer kalkulierbar, können aber ein Betreuungssystem 
erheblich belasten bzw. überlasten. 
Dabei zeigt sich, dass bei manchen KlientInnen eine relativ selbstständige Alltagsstruktur 
bei besonderen Anforderungen wie Krankheit zusammenbricht und sie in diesen Situatio-
nen punktuell umfassenden Betreuungsbedarf zeigen. Das ist besonders dann ein Prob-
lem, wenn sonst eine ausgeprägte Selbstständigkeit mit einem niedrigen Betreuungs-
schlüssel besteht und der Bedarf sich plötzlich erheblich verändert. 
Zusätzlich haben Veränderungen das Gesundheitssystem auf mehr Eigenverantwortung, 
Selbsthilfe und Rationalisierung der medizinischen Leistungen orientiert. Das erfordert sehr 
viel mehr Mitwirkung vom Patienten. Dieses „Mitwirken“ kann von vielen Menschen mit 
geistiger Behinderung nicht allein bewerkstelligt werden. Diese Aufgaben kommen zusätz-
lich auf die Betreuungssysteme zu. 
 
Die angesprochenen Fragen sind mit dem HMB-W-Verfahren nicht „abbildbar“ oder „plan-
bar“. In diesen Situationen können nur individuelle Lösungen greifen, die in gemeinsamer 
Verantwortung zwischen den begutachtenden Diensten und den Einrichtungen geplant und 
umgesetzt werden. 
  

1.1.2.5.  Einstufung und Hilfebedarfsentwicklung bei Neuaufnahmen 
Kommt ein/eine KlientIn neu in ein System oder bestehen nur lückenhafte Informationen 
über Vorgeschichte und Problemlage, ist es sehr schwierig, den Hilfebedarf verlässlich zu 
erheben. Das Verfahren einer eventuell notwendigen Anpassung der Hilfeplanung vor Ab-
lauf der Begutachtungszeit ist unter Ziffer 3.3. der Richtlinien zum HMB-W-Verfahren  
geregelt. 
 

1.1.2.6. Hinweise zum Verfahren 
 Die Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs muss im Lande Bremen nach einheitli-

chen Kriterien erfolgen.  
 Die Anwendung des Verfahrens muss durch geschultes Personal erfolgen. Grundlage 

ist ein Fortbildungsprogramm (vgl. Teil 2). 
 Der Aufwand für die Feststellung der Hilfebedarfe soll für alle Seiten möglichst gering 

gehalten werden. Das kann u.a. durch eine gute Vorbereitung insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Vorgeschichte und von Vorverfahren erfolgen. Der Vorbogen sollte 
bei Neufällen eingesetzt werden. 

 Entwicklungsberichte werden auf der Grundlage des HMB-W-Verfahrens erstellt. 
 Die/der Betroffene steht im Mittelpunkt der Hilfeplanung und ist in angemessener 

Weise in die Hilfebedarfsermittlung einzubeziehen. 
 Das Aktivitätsprofil sollte nicht im Gespräch mit dem behinderten Bewohner ausge-

füllt werden, sondern kann vor oder nach dem Gespräch zwischen dem/der Mitarbeite-
rIn der Wohneinrichtung und dem/der MitarbeiterIn des Sozialdienstes Erwachsene 
bearbeitet werden. 

 Zur Vermeidung von Übertragungs- oder Dokumentationsfehlern stellt der/die Gutach-
terIn den Beteiligten nach der Begutachtung das ausgefüllte Auswertungsraster zum 
Kopieren zur Verfügung. Das Raster ist nicht als abschließendes Begutachtungser-
gebnis zu bewerten. Eine abschließende Entscheidung des Kostenträgers ist damit 
nicht verbunden. 
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 Die kurz- und langfristigen Zielvereinbarungen werden Bestandteil des Gesamtpla-
nes nach § 58 SGB XII. Sie sind im Begründungsteil für die einzelnen Maßnahmen 
enthalten und dienen auch als Grundlage für die Überprüfung der Zielerreichung. 

 Für den Fall einer Nichteinigung in der Begutachtungssituation ist das Verfahren 
im Konfliktfall für das AfSD Bremen in der Fachlichen Weisung „Anwendung des 
H.M.B.-W.-Verfahrens im Rahmen der Gesamtplanung nach § 58 SGB XII für den Per-
sonenkreis der körperlich, geistig und mehrfach behinderten Erwachsenen“ vom 
1.4.2003 geregelt. Es ist eine Fallkonferenz vom feststellenden Dienst durchzuführen. 
Das Nähere zu Fallkonferenzen wird in den jeweiligen Geschäftsordnungen der Ämter 
in Bremen und Bremerhaven geregelt. Im Übrigen gilt das von der Deputation für Sozi-
ales für das Land geregelte Gesamtplanverfahren. Die in Bremen geltenden Verfah-
rensgrundsätze sehen im fortbestehenden Streitfall den Rechtsweg und damit das 
übliche Widerspruchsverfahren vor.  

 

1.1.2.7. Auswahl der Wohnform 
Der ermittelte individuelle Hilfebedarf eines Menschen mit Behinderung bzw. die Hilfebe-
darfsgruppe bestimmen nicht per se, in welcher Wohnform Hilfen geleistet werden müssen.  
Bei der Wahl der Wohnform sind die aktuelle Lebenssituation, die Kompetenzen, die 
Selbsthilfemöglichkeiten und die Wünsche des Menschen mit Behinderung in angemesse-
ner Weise zu beachten und die von der betroffenen Person zur Erreichung der angestreb-
ten Förder- und Unterstützungsziele benötigte Struktur zu berücksichtigen. 
 
Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass für einen Menschen mit Behinderung und der Hil-
febedarfsgruppe 2 ein stationäres Wohnheim und für einen anderen mit der Hilfebedarfs-
gruppe 3 ambulant Betreutes Wohnen die adäquate Maßnahmeform darstellt.  
 

1.1.2.8. Grenzen des Verfahrens 
Das HMB-W-Verfahren bildet den Hilfebedarf nicht in allen Fällen vollständig oder in vollem 
Umfang ab. Das kann z.B. gelten für Menschen mit spezifischen und außerordentlichen 
Hilfebedarfen. In diesen Fällen müssen im Sinne der Vereinbarungen im Landesrahmen-
vertrag zu § 79 Abs. 1 SGB XII mit den Einrichtungen ergänzende und pauschale Lösun-
gen gefunden werden.  
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1.2. Hilfebedarfserhebung mit dem Erhebungsbogen 
 
Grundsätzliches: Die Einstufung eines behinderten Menschen nach seinem "Aktivitätsprofil" 
einerseits und seinem Hilfebedarf andererseits basiert ausschließlich auf der Einschätzung, 
inwieweit personelle Hilfen erforderlich sind. Werden Hilfsmittel eingesetzt und kann ein 
behinderter Mensch diese eigenständig nutzen, besteht in der Regel kein Hilfebedarf im 
definierten Sinn. 
Hier können nur Hilfebedarfe bewertet werden, die aktuell vorliegen oder absehbar eintre-
ten werden. 
 
Beispiel Item 32 Spezielle pflegerische Erfordernisse: Ein Bewohner benötigt ggf. Hilfe bei 
der Versorgung von Verletzungen. Er hat keine Erkrankungen und zeigt keine speziellen 
Verhaltensweisen, die eine Versorgung von Verletzungen erforderlich machen. Es besteht 
kein Hilfebedarf.  
 

1.2.1. Aktivitätsprofile  
Die linke Spalte des Erhebungsbogens zielt darauf, die Selbständigkeit eines behinderten 
Menschen in den einzelnen Aktivitäten zu erfassen. Dazu stehen drei Beurteilungsmöglich-
keiten zur Verfügung: Die betreffende Person "kann", "kann mit Schwierigkeiten" oder 
"kann nicht". Diese Einschätzung bezieht sich einerseits auf Fähigkeiten/Fertigkeiten, an-
dererseits darauf, dass eine Person die entsprechende Aktivität auch tatsächlich ausführt. 
Diese Feststellungen dienen zugleich nur der inneren Plausibilitätsprüfung; sie werden für 
die Zuordnung zu Hilfebedarfsgruppen nicht verwendet. 
 
"kann" "kann": 

Diese Einstufung ist zu wählen, wenn ein behinderter Mensch die 
entsprechende Aktivität allein (ohne personelle Hilfe) und ohne 
Schwierigkeiten ausführen kann und dies auch tut. Werden Hilfsmittel 
benutzt und ist auch dazu keine Hilfe erforderlich, bleibt es bei der 
Einstufung "kann". 
Beispiel a) Item "Aufstehen / zu Bett gehen": Eine Person benötigt zur 
Fortbewegung einen Rollstuhl. Sie setzt sich selbst vom Bett/Stuhl in 
den Rollstuhl und bewegt sich im Rollstuhl selbständig fort    die Per-
son "kann". 

 
"kann mit 
Schwierigkeiten" 
 

"kann mit Schwierigkeiten": 
Diese Einstufung ist zu wählen, wenn ein behinderter Mensch die 
entsprechende Aktivität zwar alleine ausführt, dabei aber Schwierig-
keiten hat (die Aktivität wird z.B. nicht vollständig oder nicht ganz 
sachgerecht ausgeführt). 
 

„kann nicht" 
 

"kann nicht": 
Diese Einstufung ist zu wählen, wenn ein behinderter Mensch die 
entsprechende Aktivität nicht ohne personelle Hilfe ausführen kann. 
Beispiele b) Item "Aufstehen / zu Bett gehen":  
Eine Person benötigt zur Fortbewegung einen Rollstuhl. Um in den 
Rollstuhl zu gelangen, benötigt sie Hilfe, ggf. auch zur weiteren Fort-
bewegung. Oder: 
Eine Person verfügt zwar über die Fähigkeit, alleine aufzustehen, tut 
dies aber nur bei fortlaufender Motivation eines Mitarbeiters. Oder:  
Beispiel c) Item „Einkaufen“: 
Eine Person handelt eigenständig, bringt sich durch dieses Verhalten 
aber in Gefahr... 
(*  die Person "kann nicht"). (aus Hinweise 5/2001Seite 2) 

 

“trifft nicht zu“ Als zusätzliche Spalte wird im Land Bremen die Spalte „trifft nicht zu“ 
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eingefügt. Sie kommt in Betracht, wenn ein Item für die betroffene 
Person keine Rolle spielt. (Anmerkung 2013: Spalte ist nicht einge-
führt worden, daher „trifft nicht zu“ gleich „kann“) 

 

1.2.2. Hilfebedarfskategorien 
„Für die Einschätzung des Hilfebedarfs stehen - in der rechten Spalte des Bogens - vier 
unterschiedliche Kategorien zur Verfügung. Bei der Einstufung des Bedarfs einer Person 
sollte dabei darauf geachtet werden, den Bedarf hinsichtlich der angestrebten Ziele anzu-
geben, nicht die momentan geleisteten Hilfen (es sei denn, Bedarf und Leistungen sind 
identisch). Zu besonderen Schwierigkeiten kann dies vor allem dann führen, wenn im je-
weiligen Lebensbereich Versorgungsleistungen unabhängig vom Bedarf erbracht werden 
(z.B. „Rundumversorgung“ in der „alltäglichen Lebensführung“ in der Familie oder in einer 
Einrichtung). In diesem Fall muss von diesen Leistungen abstrahiert werden, d.h. es ist zu 
überlegen, ob ein behinderter Mensch personellen Hilfebedarf hätte, wenn diese Leistun-
gen wegfielen. 
Ggf. muss die Vermittlung einer geeigneten Maßnahme geprüft werden.  
 
Spektrum 
eines Items 
 
 
 
 
 
 
Teilaspekt  
eines Items 

Grundsätzlich ist das Spektrum eines Items zu bewerten. Hierfür muss die Be-
schreibung des Hilfebedarfes das jeweilige Item deutlich charakterisieren. Nur 
dann kann die für das Item geltende Hilfebedarfskategorie korrekt ausgewählt 
werden. 
Sofern lediglich für einen Teilaspekt eines Items ein Hilfebedarf vorliegt, der 
geringfügig oder irrelevant ist und für die Entwicklung und den Alltag keine Be-
deutung hat, sowie keine Handlungen seitens des Betreuungssystems not-
wendig werden, besteht in der Regel kein Hilfebedarf. 

 
 
Beispiel Item 8 Ernährung: Ist ein Mensch mit Behinderung in diesem Bereich grundsätz-
lich selbständig und kann lediglich das Verfallsdatum der Nahrungsmittel nicht erkennen, 
so resultiert hieraus i.d.R. kein Hilfebedarf.   
 
 
Gilt all-
gemein 
für  
A bis D 
 

Gilt allgemein für A bis D 
Falls einzelne Bedarfsbereiche „nicht zutreffen“, d.h. für den betreffenden 
Menschen nicht relevant sind, besteht „kein Hilfebedarf“. Dabei sollte nicht 
nur die Situation zum Erhebungszeitpunkt bedacht, sondern längere Zeiträu-
me berücksichtigt werden. 
Beispiel Item „Beobachtung und Überwachung des Gesundheitszustandes“: 
Bei Menschen, die regelmäßig und häufiger an Infekten erkranken, ist der 
Hilfebedarf zu bestimmen, auch wenn aktuell keine Erkrankung vorliegt.“  
Sofern sich Beeinträchtigungen aus den Aktivitätsbereichen VI „Kommunika-
tion und Orientierung VI oder/und VII „Emotionale und psychische Entwick-
lung“ auswirken, sind diese in den zutreffenden Aktivitätsbereichen mit zu 
berücksichtigen. Dies gilt auch bei Mobilitätseinschränkungen eines Men-
schen mit Behinderung. 

 

A 
 
Es ist keine 
(personelle) 
Hilfe erforder-
lich bzw. ge-
wünscht 

A Es ist keine (personelle) Hilfe erforderlich bzw. gewünscht 
Führt die zu beurteilende Person die jeweilige Aktivität ohne Schwierigkeiten 
selbst aus, besteht selbstverständlich auch kein (personeller) Hilfebedarf. 
Aber auch in Situationen, in denen eine Aktivität "mit Schwierigkeiten" ausge-
führt wird, kann kein Hilfebedarf bestehen oder können Hilfen nicht ge-
wünscht werden. 
Bei "nicht gewünscht" kann das Problem auftreten, dass eine Person Hilfe-
leistungen verweigert ("möchte nicht gefördert werden", wehrt sich gegen 
praktische Unterstützung); hier ist abzuwägen, welcher Schaden einzutreten 
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droht. Falls das "nicht gewünscht" zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit, 
der Lebensqualität und/oder der sozialen Beziehungen führt, ist eine entspre-
chende andere Kategorie des Hilfebedarfs zu wählen. Hilfebedarf kann sich 
in solchen Fällen darin äußern, dass Motivationsarbeit zu leisten ist, dass 
Hilfen einsichtig gemacht werden müssen (Kategorie B: „Information...“) oder 
dass entsprechende Tätigkeiten von Mitarbeitern übernommen werden müs-
sen (Kategorie C: „stellvertretende Ausführung“). 
 
Hierunter fallen auch alle nicht von dem Leistungserbringer finanzierten Hil-
fen z.B. durch Angehörige und/oder Dienste wie Essen auf Rädern. Auch in 
diesen Fällen können Kooperationsleistungen erforderlich werden.  
 

B 
 
Information, 
Assistenz, 
Hilfestellung 

B Information, Assistenz, Hilfestellung 

Diese Hilfebedarfskategorie kommt vorwiegend in Frage bei einem Aktivitäts-
profil "mit Schwierigkeiten". 
„Information, Assistenz, Hilfestellung“ umfassen sprachliche Unterstützung 
und sachbezogene Handreichungen: Sachliche Information, Erinnerung, Auf-
forderung, Begründung, zur Verfügung stellen von Materialien/Hilfsmitteln 
etc. 

 
Insgesamt handelt es sich um Hilfestellungen, die das (weitgehend) selbst-
ständige Handeln eines Menschen mit Behinderung unterstützen oder initiie-
ren. Ebenso schließt B die Kooperation und/oder Kommunikation mit gesetz-
lichen Betreuern und/oder Angehörigen ein, um deren Tätigkeit für den Men-
schen mit Behinderung zu ermöglichen, zu initiieren oder zu unterstützen. 
 
Hierunter fällt auch: Kontrolle und Feedback, Handhabung von Regeln, Mo-
delllernen, Kooperationsleistungen mit anderen Trägern, mit der Werkstatt für 
behinderte Menschen, mit rechtlichen Betreuern und Angehörigen. 
 
In dieser Kategorie handelt der Klient weitgehend selbstständig und benötigt 
nur punktuelle Unterstützung überwiegend durch verbale Impulse. Hier han-
delt es sich wesentlich um die Schaffung und Umsetzung von Grundregeln 
und Vereinbarungen des sozialen Zusammenlebens.  
 
Die Qualität des Hilfebedarfs kann zu D werden, wenn damit eine spezielle 
pädagogische Zielplanung verfolgt wird bzw. ein besonderer quantitativer 
(z.B. zeitlicher Mehraufwand) oder qualitativer Mehraufwand (z.B. spezifische 
Hilfebedarfe) verbunden ist. 

 

C  
 
Stellvertretende 
Ausführung / 
Begleitung 
 

C Stellvertretende Ausführung / Begleitung 
Bei dieser Kategorie werden überwiegend stellvertretende Leistungen durch 
Mitarbeiter erforderlich, d.h. Mitarbeiter führen Tätigkeiten/Aktivitäten für die 
betreffende Person aus. Ebenso können unter dieser Kategorie erfasst wer-
den die erforderlichen Leistungen der Begleitung bzw. des Transfers, insbe-
sondere in Bereichen, in denen „Stellvertretung“ inhaltlich nicht möglich ist 
(Bsp.: Teilnahme an Veranstaltungen), sowie Leistungen einer „unterstützen-
den Anwesenheit“ (Aufsichtsleistungen, bei denen sich Betreuer nicht exklu-
siv dem einzelnen Menschen mit Behinderung zuwenden müssen). 

 
Hier handelt der Klient nicht selbstständig, sondern benötigt weitgehend das 
stellvertretende Handeln des Assistenten bzw. der Hilfeleistenden. Die Unter-
stützungsmaßnahmen haben begleitenden Charakter, d.h. Klienten können 
Verrichtungen und Dinge ausschließlich oder in überwiegenden Teilen nur 
dann ausführen, wenn sie dabei aktiv unterstützt werden. 
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Die Qualität des Hilfebedarfs kann zu D werden, wenn damit eine spezielle 
pädagogische Zielplanung verfolgt wird bzw. ein besonderer quantitativer 
(z.B. zeitlicher Mehraufwand) oder qualitativer Mehraufwand (z.B. spezifische 
Hilfebedarfe) verbunden ist. 

 
D  
 
Intensive För-
derung / Anlei-
tung; umfas-
sende Hilfestel-
lung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzende 
mögliche  
Inhalte einer 
Hilfe der  
Kategorie D : 
 

D Intensive Förderung / Anleitung; umfassende Hilfestellung 
Diese Bedarfskategorie ist bei Aktivitäten zu wählen, die nicht eigenständig 
ausgeführt werden können und zugleich eine intensive Begleitung erforder-
lich machen. Im Unterschied zur Bedarfskategorie "C" setzt "umfassende 
Hilfestellung" voraus, dass Aktivitäten stets nur im Beisein einer Betreue-
rin/eines Betreuers stattfinden können, d.h. auch Teile der jeweiligen Aktivitä-
ten von der Person (noch) nicht eigenständig ausgeführt werden können.  
Je nach der spezifischen Aktivität können erforderlich sein:  
"Dolmetscherfunktionen" bei Kommunikationsschwierigkeiten, Kriseninterven-
tionen bei Verhaltensauffälligkeiten oder intensive Zuwendung bei sozialer 
Isolation, intensives Training zur Aneignung oder zum Erhalt von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten usw.  
Ebenso ist diese Kategorie zu wählen, wenn ein Mensch mit Behinderung 
ohne Begleitung und kontinuierliche Anwesenheit eines Betreuers z.B. ande-
re Orte/Veranstaltungen nicht aufsuchen kann (Bsp.: Für einen Kinobesuch 
ist es nicht ausreichend, die betreffende Person zum Kino zu fahren (Katego-
rie „C“), sondern ein Betreuer muss während der Filmvorführung dabei blei-
ben). 

 
Ist eine Maßnahme absehbar nach einer Woche/einem Monat beendet oder 
wenig zeitaufwändig (z.B. lediglich eine Erinnerung, die dann ein selbständi-
ges Handeln seitens des Nutzers auslöst), ist D nicht angemessen. Die Aus-
wahl einer Teilleistung ist nur möglich, wenn es sich um einen bedeutsamen 
und/oder täglich wiederkehrenden Kompetenzerwerb für den/die BewohnerIn 
handelt. Einzelne Schritte eines Förderzieles können allerdings nacheinander 
erfolgen. Wenn das Ziel z.B. „selbständiges Einkaufen“ ist, kann es sein, 
dass zunächst das Einkaufen z.B. einer Wochenzeitschrift geübt wird und in 
einem 2. Schritt das Einkaufen im Supermarkt etc.. In dieser Hilfebedarfska-
tegorie geht es um Maßnahmen, die für den Begutachtungszeitraum geplant 
und dokumentiert werden. 
 
Ergänzende mögliche Inhalte einer Hilfe der Kategorie D : 
 
 Die Qualität des Hilfebedarfs, wenn ansonsten die Hilfebedarfskategorien 

B und C infrage kämen, kann zu D werden, wenn damit eine spezielle 
pädagogische Zielplanung oder ein besonderer quantitativer (z.B. zeitli-
cher) oder qualitativer Mehraufwand (herausforderndes Verhalten) oder 
ein im Grundsatz stark gestörtes Kooperationsverhalten festgestellt wird 
und damit ein höherer quantitativen oder qualitativen Mehraufwand ver-
bunden ist. C wäre aber auch möglich, wenn das gestörte Kooperations-
verhalten durch stellvertretendes Handeln gelöst bzw. ausreichend kom-
pensiert werden kann. 
 

 Maßnahmen, die zu einer Beruhigung, Deeskalation oder Lösung einer 
Krise führen. 

 
 Fortlaufendes Handeln im grundlegenden Dissens zwischen dem/der 

Leistungsberechtigten um dem/der MitarbeiterIn einer Einrichtung.  
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 Ständiges unterstützendes Handeln mit Klienten, die Hilfemaßnahmen 
ablehnen, bei denen aber aufgrund einer Gefährdung der physischen, 
psychischen und sozialen Integrität Interventionen erforderlich sind.  

 
 Ständige Anwesenheit eines Betreuers bei Veranstaltungen, um z.B. bei 

Auffälligkeiten sofort intervenieren zu können. Diese Bewertung impliziert 
einen höheren qualitativen und/oder quantitativen Aufwand. Es sind spe-
zielle auf die individuelle Situation der Klienten zugeschnittene Leistun-
gen, die im Unterschied zu einer Gruppenbetreuung eine individuelle 
Zuwendung durch den/die Assistenten erfordern.  

 
 Hilfeleistungen für Menschen deren schwerstmehrfache Behinderung 

oder Verhaltensauffälligkeiten einen höheren zeitlichen Betreuungsauf-
wand begründen.  

 
 Die Verzögerung von Abbauprozessen fordert von den BetreuerInnen, 

immer wieder neue Ebenen der Kooperation mit den KlientInnen zu fin-
den, weil die notwendigen rehabilitativen Angebote schwer oder nur 
punktuell umgesetzt werden.  
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1.3. Erläuterung einzelner Bedarfskategorien und Aktivitäten in 
den sieben Bedarfsbereichen 

 
Bei der Beurteilung des Hilfebedarfs in den folgenden Bedarfsbereichen sind über die je-
weiligen Ziele hinaus auch alters- und behinderungsspezifische Faktoren zu berücksichti-
gen:  
 
 Bei Heranwachsenden verbinden sich Erziehungsaufgaben mit den einzelnen Aktivitä-

ten, d.h. Hilfebedarf umfasst sowohl den jeweiligen alterstypischen als auch den be-
hinderungs-bedingten Unterstützungs- bzw. Erziehungsbedarf 

 Bei Menschen mit Körperbehinderungen sind ggf. Mobilitätseinschränkungen zu be-
rücksichtigen, die kontinuierliche Anwesenheit eines Betreuers (z.B. Einkaufen) oder 
Anleitung im Umgang mit Hilfsmitteln erfordern.  

 Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen steht vielfach nicht der Erwerb neuer 
Fähigkeiten und Kompetenzen im Mittelpunkt; vielmehr muss durch intensive Ge-
sprächsführung zum Einsatz vorhandener Kompetenzen motiviert werden.  

 Bei Menschen mit herausforderndem Verhalten kann besonders intensive Unterstüt-
zung erforderlich werden, weil sie sich innerhalb der einzelnen Aktivitäten so verhalten, 
dass die nötigen Arbeitsschritte nicht adäquat erledigt werden können (Bsp.: Eine Per-
son kann zwar einkaufen, nutzt aber die Situation, um andere Kunden anzugreifen). 

 
Generell: 
Gemäß dem eingangs beschriebenen Ziel der Selbstbestimmung geht es in allen Bedarfs-
bereichen nicht nur um Unterstützung und Förderung von Selbstständigkeit. Vielmehr kann 
und muss Betreuung auch dazu beitragen, dass die jeweilige Person individuelle Vorlieben 
entwickeln und Wahlmöglichkeiten nutzen kann.  
Grundsätzlich müssen darüber hinaus in allen Bereichen die Selbsthilfemöglichkeiten eines 
Menschen mit Behinderung oder Ressourcen aus dem sozialen Umfeld (z.B. Unterstützung 
durch Angehörige, gesetzliche Betreuer) Beachtung finden. Professionelle Unterstützung 
kann sich dabei auch darauf beziehen, diese natürlichen Ressourcen zu erhalten.“ (aus 
Hinweise 5/2001 Seite 4) 
 
 

I Alltägliche Lebensführung 
 
„Im Rahmen der „alltäglichen Lebensführung“ sind generell nicht die Versorgungsleistun-
gen einer Einrichtung oder unterstützender Personen im privaten Bereich entscheidend, 
sondern der individuelle Hilfebedarf eines Menschen mit Behinderung. Das heißt, es ist vor 
allem bei einer sog. Vollversorgung zu fragen, ob ein Mensch mit Behinderung die entspre-
chende Tätigkeit selbst ausführen könnte oder nicht und welcher Hilfebedarf dann besteht. 
Wenn vermutet wird (oder bekannt ist), dass ein Mensch mit Behinderung die Tätigkeit 
zwar nicht alleine ausführen kann, er aber bei entsprechender Förderung die erforderlichen 
Kompetenzen erwerben könnte, dann ist Hilfebedarf „D“ („Intensive Förderung/Anleitung“) 
zutreffend. Dies gilt ebenso, wenn nur durch stetige Anleitung Kompetenzen aufrechterhal-
ten werden können. Wenn eine Förderung in derselben Situation nicht möglich oder (nach 
den Zielen der Hilfe) gegenwärtig nicht sinnvoll erscheint, dann ist Hilfebedarf „C“ („stellver-
tretende Ausführung“) zutreffend, d.h. die entsprechenden Aktivitäten müssen für den be-
treffenden Menschen ausgeführt werden.  
 
Wenn Menschen mit Behinderung über die jeweils erforderlichen Fähigkeiten zwar verfü-
gen, diese aber nicht einsetzen (Bsp.: Ein Mensch mit Behinderung kann einkaufen, sieht 
für sich aber keine Notwendigkeit), können prinzipiell alle Hilfebedarfsstufen zutreffen: 
„Keine Hilfe erforderlich bzw. gewünscht“, wenn das Nicht-Tun nicht zu Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität führt bzw. kein Schaden für die betreffende Person entsteht. Sofern 
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dies aber der Fall ist, kann zutreffen: „Information...“ (Kategorie B), wenn gelegentlich z.B. 
motivierende Gespräche erforderlich sind; „Stellvertretende Ausführung...“, wenn die Tätig-
keit ausgeführt werden muss (z.B. müssen Gegenstände des persönlichen Bedarfs wie 
Seife, Zahnpasta etc. besorgt werden) und ein Betreuer dies mangels Möglichkeit oder 
Einsicht des betreffenden Menschen übernimmt; „Intensive Anleitung“ (D), wenn in Zu-
sammenhang mit der Lebenssituation eines Menschen mit Behinderung (z.B. der Wunsch 
nach einem Wechsel in weniger intensiv betreute Wohnformen) eine Änderung der Einstel-
lung des Menschen mit Behinderung erforderlich scheint. 
 

1. Einkaufen 

 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Einkaufsbedarf erkennen, Einkaufszettel erstellen, Selbständiges Aufsuchen 
von Geschäften, Einkaufen von Gegenständen des täglichen und pers. Be-
darfs (Lebensmittel, Bekleidung, Mobiliar, Hobbybedarf), bewusstes Aus-
wählen nach Geschmack und Qualität und Menge, im Geschäft um Hilfe 
fragen, Transport der Ware nach Hause 
 

 A 
Es ist keine 

(personelle) Hilfe 
erforderlich bzw. 

gewünscht 

Sofern aber gar kein individueller Hilfebedarf besteht, wäre A anzugeben, 
bzw. über eine geeignete Maßnahme nachzudenken.  
Das gilt für die Items 2 und 3. 
 

 C 
Stellvertretende 

Ausführung / 
Begleitung 

 

Gegenstände des persönlichen Bedarfs wie Seife, Zahnpasta etc. werden 
mangels Einkaufsmöglichkeit oder Kompetenz der betreffenden Person vom 
Betreuer besorgt. 
 
Leistungen einer Zentralküche für alle Bewohner werden in der Regel als 
stellvertretende Leistung C bewertet, selbst dann, wenn der Bewohner z. B. 
das Einkaufen, Kochen usw. erlernen will. Dem Bewohner wird die Aufgabe 
von der Einrichtung abgenommen, so das max. ein C zu vergeben ist.  

 D 
Intensive 

Förderung / 
Anleitung; 

umfassende 
Hilfestellung 

 

Gemeinschaftliches Einkaufen, um Selbständigkeit in der Wahl von Gegen-
ständen des täglichen Bedarfs zu erlangen / zu unterstützen. 
 

 
2. Zuberei-
tung von 
Zwischen-
mahlzeiten 
 

Dazu 
gehören 
z.B.: 
 

Zubereiten des Frühstücks, des Abendessens, der Kaffeetafel, Auswahl der 
entsprechenden Lebensmittel, Anrichten, z.B. Brot oder Obst schneiden, 
Zubereitung warmer Getränke, Tischdecken, Abräumen, Abwaschen, Abwi-
schen, Abtrocknen 
 

 A Sofern aber gar kein individueller Hilfebedarf besteht, wäre A anzugeben, 
bzw. über eine geeignete Maßnahme nachzudenken.  
 

 
3. Zuberei-
tung von 
Hauptmahl-
zeiten 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

 
Auswahl von Gerichten, Umgang mit dem Kochbuch, Zusammenstellung der 
Zutaten, Erwärmen von Fertiggerichten, Kochen einfacher Gerichte, Backen, 
Umgang mit Elektrogeräten (Herd, Mixer, Froster) und Kenntnis, Vorbereiten 
der Lebensmittel (z.B. Gemüse), Tischdecken, Abräumen, Abwaschen, Ab-
wischen, Abtrocknen 
 

 A Sofern aber gar kein individueller Hilfebedarf besteht, wäre A anzugeben, 
bzw. über eine geeignete Maßnahme nachzudenken.  
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4. Wäsche-
pflege 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Erkennen der eigenen Wäsche, schmutzige Wäsche in den Wäschekorb 
legen, Bunt- u. Kochwäsche sortieren, persönliche Wäsche waschen, 
Waschmittel sachgerecht benutzen, Waschmaschine bedienen, Wäsche 
aufhängen, abnehmen, sortieren, zusammenlegen und in den Schrank ein-
ordnen, Wäsche bügeln, flicken, Knöpfe annähen, Aussortieren von ver-
schlissener und zu kleiner Kleidung/Wäsche 
 

 C Sofern die persönliche Wäsche usw. zentral gewaschen wird, ist immer der 
Hilfebedarf C anzukreuzen. Sofern kein individueller Hilfebedarf besteht, 
wäre A anzugeben.  
 

 D Die Wäschepflege wird mit dem Ziel der weiteren Verselbständigung mit 
dem behinderten Menschen eingeübt. 
 

 
5. Ordnung 
im eigenen 
Bereich 
 

Dazu 
gehören 
z.B.: 
 

Gestaltung des eigenen Zimmers, Aufräumen, Lüften, Blumen gießen, Bet-
ten machen und beziehen, Müll trennen, Müll entsorgen, Staubwischen, 
Staubsaugen, Fußboden wischen, Sanitärbereich putzen, Fenster putzen, 
Gardinen waschen, Mithilfe im Gemeinschaftsbereich, Gehwegreinigung, 
Hausflurreinigung, Gartenpflege, Instandhaltung und Renovierung der eige-
nen Wohnung 
 

 Hinweise 
für  
A bis D: 
 

In den Grundpauschalen der Wohnheime enthaltene Reinigungsleistungen 
werden hier nicht wirksam. Sie beziehen sich in Wohnheimen und Außen-
wohnungen in der Regel auf die Reinigung der Gemeinschaftsflächen und 
die regelmäßige Grundreinigung der Zimmer und Sanitäranlagen. Ggf. muss 
man den Umfang der vereinbarten Leistung erfragen bzw. prüfen.  
Alle erforderlichen personenbezogenen Leistungen mit mittel- bis langfristi-
gen Zielsetzungen, z.B. Kompetenzerweiterung, Kompetenzerhaltung, Er-
weiterung der hauswirtschaftlichen Fähigkeiten als Voraussetzung für ange-
strebtes selbständiges Wohnen, sind hier zu beschreiben. 
 

 
6. Geld ver-
walten 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Kenntnisse über Einsatz des Geldes, Kenntnis des Geldwertes, Unterschei-
den von verschiedenen Münzen und Scheinen, Einteilung des Geldes über 
einen definierten Zeitraum, Zahlenverständnis, Wechselgeld prüfen, Preis-
vergleich, sorgfältiger Umgang mit dem Geld, Geld nicht verlieren, Geld 
sicher aufbewahren 
 

 A Die rein buchhalterische Verwaltung und Auszahlung des Barbetra-
ges/Taschengeldes ist in der Grundpauschale abgegolten und löst keinen 
Hilfebedarfe aus. 
 
Unabhängig von einer eventuellen rechtlichen Betreuung kann der individu-
elle Hilfebedarf A bis D sein. 
 
Das Geld wird von einem rechtlichen Betreuer verwaltet und bedarfsgemäß 
an den Menschen mit Behinderung ausgezahlt.  
 

 B 
Information, 
Assistenz, 

Hilfestellung 

Der Barbetrag wird für den Menschen mit Behinderung verwaltet und in re-
gelmäßigen Abständen ausbezahlt. Die Verwendung des Geldes steht dem 
Menschen mit Behinderung frei. Regelmäßig fallen Kooperationsleistungen 
mit dem rechtlichen Betreuer an. 
 

 C Fast tägliche Zuteilung des Taschengeldes. 
 

 D Intensive Betreuung, weil der/die Betroffene nie auskommt, ständig fragt und 
Schulden macht.  
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7. Regeln von 
finanziellen 
und (sozial-) 
rechtlichen 
Angelegen-
heiten 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Ausfüllen von Formularen, Stellen von Anträgen, Beantwortung von Schrift-
stücken, Zusammenarbeit mit rechtlichen Betreuern, Bankgeschäfte erledi-
gen, Geld abheben, Geld überweisen, Aufsuchen von Ämtern und Behör-
den, Rechte und Pflichten erkennen 
 

 B Für diesen Wirkungskreis ist ein rechtlicher Berufsbetreuer, ein Vereinsbe-
treuer, ein Betreuungsverein oder ein Behördenbetreuer bestellt, mit dem 
regelmäßig Absprachen und Informationsaustausch stattfinden muss. Die 
Einrichtung soll darauf hinwirken, dass der rechtliche Betreuer (§ 1896 BGB) 
Aufgaben aus diesem Item übernimmt. Bleibt dies wirkungslos, obliegt die 
weitere Klärung dem zuständigen Sozialdienst. 
 

 C Sind Eltern oder Angehörige als rechtliche Betreuer bestellt, kann der Hilfe-
bedarf auch C werden.  
Ein Elternteil ist als rechtlicher Betreuer u.a. für Vermögensangelegenheiten 
und für die Vertretung gegenüber Behörden bestellt. Obwohl er die Tätigkei-
ten selber übernehmen könnte, versucht er die Arbeit an die Einrichtung zu 
übertragen. Er leistet lediglich erforderliche Unterschriften und stellt Voll-
machten aus. Kann die Einrichtung keine umfassendere Tätigkeit des recht-
lichen Betreuers erreichen, sollte der Sozialdienst die Angelegenheit mit 
dem bestellten Angehörigen oder ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer klä-
ren und ggf. eine neue Bewertung des Hilfebedarfes vornehmen. 
 

 D Unabhängig vom rechtlichen Betreuer kann es in diesem Bereich auch ein D 
geben, wenn in dem Bereich intensiv mit dem Bewohner geübt und trainiert 
wird und eine Zielplanung vorhanden ist. (siehe auch die Ausführungen in 
Item 4 Wäschepflege Kategorie D. 
 

 
 
  

II Individuelle Basisversorgung 
 
Generell sind im Bereich „individuelle Basisversorgung“ nicht nur pflegerische Aspekte re-
levant, sondern auch motivationale Faktoren oder Aufsichtserfordernisse. Darüber hinaus 
sollte in die Überlegungen der adäquaten Hilfebedarfsfeststellung nicht nur einbezogen 
werden, ob Fähigkeitseinschränkungen vorliegen, die kompensiert werden müssen oder zu 
deren Überwindung eine Förderung notwendig ist; vielmehr kann Bedarf auch darin beste-
hen, prinzipiell vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und weiterhin einsetzen zu können.  
Die oben genannten alters- und behinderungsspezifischen Faktoren gelten hier ebenso wie 
die Grundsätze zur Förderung von Selbstbestimmung. 

 
8. Ernährung 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Genussfähigkeit entwickeln, Auswahl der Nahrung, Genießbarkeit 
feststellen, Verfallsdatum erkennen, Einteilung  der Nahrungsmenge, 
Essen mit Messer und Gabel oder Löffel, Essensaufnahme mit Hilfs-
mitteln und Unterstützung, Zerkleinern oder pürieren des Essens, 
Trinken aus dem Becher oder Glas, sich selbst bedienen zu können, 
angemessenes Verhalten beim Essen 
 

 D Bei einem Menschen mit einer ausgeprägten Mehrfachbehinderung 
kann eine umfassende Hilfestellung bei der Ernährung und Nah-
rungsaufnahme erforderlich sein, um seine Fähigkeiten des Kauens 
und Schluckens aufrechtzuerhalten. 
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9.  Körper-
pflege 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Morgen- und Abendtoilette, Hände waschen, Ganz- oder Teilwa-
schung, Zähneputzen, Prothesenpflege, Rasieren, Ohren reinigen, 
Haare waschen, Frisieren, Pediküre, Maniküre, Monatshygiene, sinn-
voller Einsatz von Pflegemitteln, Gebrauch von Kosmetik, Kontrolle  
vor dem Spiegel 
 

 B Werden nicht von der Einrichtung finanzierte Pflegeleistungen von 
Pflegediensten erbracht, besteht kein oder lediglich Hilfebedarf hin-
sichtlich Kooperation.  
Das gilt für die Items 10 – 13. 
 

 C Hierunter fallen auch vom Träger finanzierte Pflegeleistungen. 
 

 
10. Toiletten-
benutzung 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Aufsuchen der Toilette, sachgerechte Benutzung der Toilette, Um-
gang mit Inkontinenz, sich säubern, Hände waschen 
 

 B Werden nicht von der Einrichtung finanzierte Pflegeleistungen von 
Pflegediensten erbracht, besteht kein oder lediglich Hilfebedarf hin-
sichtlich Kooperation.  
Das gilt für die Items 10 – 13 

 D Bei extremer Inkontinenz (z.B.: Schutzhosen müssen alle 2 Stunden 
gewechselt werden) kann umfassende Hilfestellung erforderlich sein. 
 

 
11. Aufste-
hen / zu Bett 
gehen 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

pünktlich und selbständig aufstehen, zeitliche Orientierung, Nutzung 
von Hilfsmitteln, Ruhebedürfnis erkennen und danach handeln 
 

 B Weckerstellen kann mit Beratung/Assistenz bewertet werden. 
 
Werden nicht von der Einrichtung finanzierte Pflegeleistungen von 
Pflegediensten erbracht, besteht kein oder lediglich Hilfebedarf hin-
sichtlich Kooperation.  
Das gilt für die Items 10 – 13 

 
12. Baden / 
Duschen 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

selbständiges Duschen/Baden, Temperatureinstellung, Wasser ein- 
auslassen, Abtrocknen, Haare trocknen, Reinigung der Badewanne, 
sachgerechte Nutzung von Pflegemitteln 
 

 B Werden nicht von der Einrichtung finanzierte Pflegeleistungen von 
Pflegediensten erbracht, besteht kein oder lediglich Hilfebedarf hin-
sichtlich Kooperation.  
 

 
13. Anziehen 
/ Ausziehen 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  

witterungsgerechte Auswahl von Kleidung, selbständiges Ankleiden 
und Auskleiden, Betätigung von Verschlüssen 
 

 B Werden nicht von der Einrichtung finanzierte Pflegeleistungen von 
Pflegediensten erbracht, besteht kein oder lediglich Hilfebedarf hin-
sichtlich Kooperation.  
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III  Gestaltung sozialer Beziehungen 
 
Das übergeordnete Ziel aller Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe erstreckt sich auf 
die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und Gemeinschaft. Daher be-
sitzt die Unterstützung sozialer Beziehungen – ebenso wie der unten folgende Bereich 
„Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben“ – zentrale Bedeutung. 
 
14. im unmit-
telbaren 
Nahbereich:  
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Dazu zählen betreuende Fachkräfte/sonstige Mitarbeiter/innen, Mit-
bewohner/innen, Nachbarn. Mögliche Leistungen können sein: 
zu Menschen der näheren Umgebung angemessen Kontakt aufneh-
men und pflegen, sie wahrnehmen und verstehen, Anteil nehmen, 
Unterstützung geben, Toleranz üben, Regeln und Absprachen einhal-
ten, Umgang mit Beschwerden, sich Konflikten stellen und sie ange-
messen austragen, Nähe und Distanz steuern, sich in vertrauter und 
fremder Gruppensituation angemessen verhalten, sich bei besonde-
ren Anlässen angemessen verhalten 
 

 B Unterstützung der Kontaktaufnahme und –gestaltung durch gelegent-
liche Motivation oder sachliche Hinweise. 
 

 C Unterstützung der Beziehungen durch Angebote zur Begegnung 
(Gruppenaktivitäten, Nachbarschaftskontakte) oder mobilitätsunter-
stützende Transferdienste. 
 

 D Unterstützung in Konfliktsituationen, die von der betreffenden Person 
oder dem Umfeld ausgehen können, und Unterstützung in Situationen 
sozialer Isolation (z.B. durch intensive Gesprächsführung oder durch 
„Dolmetscherdienste“). 
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15. Bezie-
hungen zu 
Angehörigen  
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Aufrechterhaltung der Beziehungen, Kontaktaufnahme, Abgrenzung 
zu Angehörigen, Konfliktbewältigung, Ablösungsprobleme vom El-
ternhaus, Bewältigung des Abbruchs von Beziehungen, Verarbeitung 
fehlender familiärer Beziehungen, Trauerarbeit 
 
Da Hilfebedarf als „Bedarf an personeller Unterstützung“ definiert ist, 
führen alle Selbsthilfekompetenzen oder Hilfeleistungen aus dem 
sozialen Umfeld zu einer Reduzierung des Hilfebedarfs.  
 

 A Sofern Initiativen zur Aufrechterhaltung des Kontakts ausschließlich 
von den Angehörigen ausgehen (müssen), ist – solange diese Situa-
tion besteht – „keine Hilfe erforderlich“.  
Die Initiativen zur Aufrechterhaltung des Kontakts gehen/müssen 
ausschließlich von den Angehörigen aus/gehen. Es sind keine Ange-
hörigen vorhanden bzw. es besteht kein Kontakt und wird auch beid-
seitig nicht gewünscht, daher ist eine personelle Unterstützung nicht 
erforderlich, demzufolge ist A anzugeben. 
 

 B Zur Aufrechterhaltung des Kontakts sind Absprachen, Information etc. 
von Seiten der Mitarbeiter/innen erforderlich. 
 

 D Die Intensität der Beziehungen zu Angehörigen wird vom Menschen 
mit Behinderung als Belastung wahrgenommen und er möchte sich 
von (zu) engen Beziehungen lösen.  
Die notwendige Unterstützung zur Klärung von Beziehungen für die 
Beziehungspartner und zur Befähigung zu einer möglichst selbst-
ständigen Regelung von Nähe und Distanz kann zu umfassender 
Hilfestellung werden. 
Zu enge Beziehungen seitens der Angehörigen geben dem Men-
schen mit Behinderung keine ausreichende Möglichkeit, ein eigen-
ständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und machen daher 
umfassende Unterstützungsleistungen zur Abgrenzung erforderlich.  
In allen Fällen kann die notwendige Kooperation zwischen Betreue-
rInnen und Angehörigen erheblichen Betreuungsaufwand auslösen. 
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16. in 
Freundschaf-
ten / Partner-
schaften: 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Aufbau und Erhalt der Beziehungen gegenseitige Bedürfnisse und 
Grenzen erkennen und mitteilen, Konflikt-/Krisenbewältigung, Um-
gang mit eigener Sexualität, Kenntnisse über Verhütung, Kinder-
wunsch, Familienplanung, Bewältigung unerfüllter Partnerwünsche 
und sexuelle Wünsche 
 
Entscheidend ist hier nicht allein die aktuelle Lebenssituation eines 
Menschen mit Behinderung (hat er Freunde oder nicht, lebt er in einer 
partnerschaftlichen Beziehung oder nicht); abzuwägen sind vielmehr 
verschiedene inhaltliche Gesichtspunkte: 
 
Eine Person hat keine Freunde/keinen Partner/keine Partnerin  
 und ist mit dieser Situation zufrieden (kein Hilfebedarf)  
 und leidet unter dieser Situation (Hilfebedarf je nach Umfang der 

erforderlichen Hilfestellung) 
 und kompensiert diese Situation durch spezifische Verhal-

tensweisen (enge Beziehung zu Betreuern, sich um Mitbewohner 
kümmern, Aggressivität, Depressivität, sexuell auffällige Verhal-
tensweisen etc.). Abhängig davon, ob diese Verhaltensweisen 
die betreffende Person selbst oder aber andere Personen beein-
trächtigen oder nicht, kann ein Hilfebedarf (in unterschiedlicher 
Intensität) gegeben sein. 

 
Generell ist Hilfebedarf in diesem sehr persönlichen und intimen Le-
bensbereich äußerst sensibel zu beurteilen. Im Vordergrund sollten 
nicht normative Überzeugungen z.B. von Mitarbeitern stehen, an de-
nen die Lebensführung eines behinderten Menschen gemessen wird. 
Vielmehr ist – aus einer Betrachtung der Lebensgeschichte und der 
Lebensperspektiven des betreffenden Menschen heraus – auf Hilfe-
bedarf einzugehen, der entweder selbst artikuliert wird oder der sich 
als offenkundiges Leiden an einer persönlich unbefriedigenden Situa-
tion (in unterschiedlichen Formen) äußert.  
Bei Heranwachsenden ist darüber hinaus die erzieherische Unterstüt-
zung zu berücksichtigen, beständige und verlässliche Beziehungen 
zu anderen einzugehen, aber auch sich abgrenzen zu lernen. Ebenso 
ist im Jugendalter der Umgang mit Fragen der Sexualität zu beden-
ken. 
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IV Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
 
In diesem Bereich ist eine „stellvertretende Ausführung“ teilweise inhaltlich nicht möglich; 
daher wird nach ggf. erforderlicher Unterstützung gefragt, um die individuelle Freizeit per-
sönlich sinnvoll zu nutzen , oder die soziale Integration zu fördern.   
In Bezug auf die individuelle Freizeit ist insbesondere zwischen dem Recht auf Selbstbe-
stimmung eines Menschen mit Behinderung und normativen Einstellungen von Außenste-
henden, was sinnvoll ist, abzuwägen 
 
17. Gestal-
tung freier 
Zeit / Eigen-
beschäfti-
gung: 
 

Dazu gehö-
ren z.B.:  
 

Nutzung der freien Zeit, Planung, Einteilung der freien Zeit, Ausfüh-
rung von Hobbys und Freizeitaktivitäten, Entwicklung persönlicher 
Vorlieben und Talenten, Umgang mit Medien, Umgang mit Kultur-
techniken, Lesen, Schreiben 
 

 C Begleitung/Transfer zu gewünschten Orten ohne das Erfordernis 
einer dauerhaften Anwesenheit eines Mitarbeiters.  
 

 D Anleitung zur Entwicklung persönlicher Vorlieben, Vermitteln von 
Anregungen und gezielte praktische Förderung von Eigenkompeten-
zen, basale Förderung der Betätigung/Eigenbeschäftigung bei Men-
schen mit sehr schweren Behinderungen. Intensive psychosoziale 
Beratung und Begleitung (z.B. zur Überwindung von Ängsten, die 
eine Außenorientierung des Menschen mit Behinderung verhindern). 
 

 
18. Teilnah-
me an Frei-
zeitangebo-
ten / kulturel-
len Veran-
staltungen: 
 

Dazu gehö-
ren z.B.:  
 

Information über Angebote, eigene Auswahl von Angeboten aktives 
Aufsuchen/Teilnehmen eigene Grenzen erkennen und akzeptieren, 
Teilnehmen einschl. der erforderlichen körperlichen Mobilität, Ur-
laubsreisen, Abwechslung, Ausdauer 
 
Dieser Bereich umfasst den Besuch von Veranstaltungen oder Ein-
richtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen 
Zwecken dienen. Darüber hinaus kann es auch um die Bereitstel-
lung von Hilfsmitteln und deren Gebrauch gehen, die der Unterrich-
tung über das Zeitgeschehen oder über kulturelle Ereignisse dienen, 
wenn wegen Art oder Schwere der Behinderung anders eine Teilha-
be am Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzureichend mög-
lich ist (§ 58 SGB IX). 
 

 C Begleitung/Transfer zu gewünschten Orten ohne das Erfordernis 
einer dauerhaften Anwesenheit eines Mitarbeiters.  
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19. Begeg-
nung mit 
sozialen 
Gruppen 
 

Dazu gehö-
ren z.B.:  
 

Orientierung in fremden Gruppen, situationsangemessenes Sozial-
verhalten, Konfliktbewältigung im Freizeitbereich, Konfliktbewälti-
gung im Arbeitsbereich, Gruppenfähigkeit 
 
Ein zentrales Ziel der Eingliederungshilfe stellt die Teilnahme am 
Leben der Gemeinschaft dar, die nicht nur andere Menschen mit 
Behinderung umfasst, sondern vor allem auch Menschen ohne Be-
hinderung. Wenn ein Mensch mit Behinderung nicht daran interes-
siert ist, diese Begegnung zu suchen, ist daher immer kritisch zu 
überprüfen, welche Gründe dafür bestehen. Die Frage, ob ein Hilfe-
bedarf gegeben ist oder nicht, hängt davon ab, ob ein Leben aus-
schließlich innerhalb einer Einrichtung oder nur in Kontakt zu ande-
ren behinderten Menschen tatsächlich „selbstbestimmt“ gesucht wird 
(wie auch Menschen ohne Behinderung ihre sozialen Kontakte zum 
Teil sehr beschränken) oder ob Ängste, negative Erfahrungen mit 
Vorurteilen etc. dazu beitragen, die Begegnung mit anderen Men-
schen nicht suchen zu wollen. In letzterem Fall kann durchaus Hilfe-
bedarf gegeben sein, indem mittelbar Hilfestellung in der Auseinan-
dersetzung mit Ängsten oder negativen Erfahrungen erforderlich ist.  
Zum Bereich „Begegnung mit sozialen Gruppen / fremden Perso-
nen“ zählt auch der Kontakt zu Mitschülern, Kollegen am Arbeits-
platz u.ä. Sofern z.B. Schwierigkeiten in solchen Beziehungen im 
Wohnbereich bearbeitet werden müssen (Gespräche, Vermittlungs-
versuche, Kontaktaufnahme von Mitarbeitern mit Schule, Arbeitsstel-
le), ist dies bei der Feststellung des Hilfebedarfs zu berücksichtigen. 
 

 B Information über Möglichkeiten der Begegnung. Erinnerung an Ter-
mine u. Absprachen.  

 C Begleitung/Transfer zu gewünschten Orten ohne das Erfordernis 
einer dauerhaften Anwesenheit eines Mitarbeiters. Stellvertretende 
Lösung von Konflikten/Schlichtung bei Begegnung mit sozialen 
Gruppen. Intensive psychosoziale Beratung und Unterstützung zur 
Überwindung von Ängsten, die eine Außenorientierung des Men-
schen mit Behinderung verhindern. 
 

 
20. Erschlie-
ßen außer-
häuslicher 
Lebensberei-
che 
 

Dazu gehö-
ren z.B.:  
 

Besuch von Schule, Arbeitsplatz, Beschäftigungsbereich, Verein, 
Freizeitgruppen, Selbsthilfegruppe, Religionsgemeinschaft, Zugang 
zu neuen Lebensräumen 
 
Dieser Bereich umfasst alle Aktivitäten, die erforderlich sind, sich 
einen außerhäuslichen Lebensbereich zu erschließen (z.B. Arbeits-
suche) und/oder diesen Lebensbereich regelmäßig aufzusuchen 
(Motivation, Bewältigung des Weges). 
Bei Heranwachsenden ist entsprechend der Besuch von Kinderta-
gesstätten und Schulen zu berücksichtigen; zum „Erschließen“ zählt 
hier auch z.B. die Betreuung von Hausaufgaben. 
 

 B Information über Möglichkeiten der Betätigung u. Veranstaltungen. 
Erinnerung an Termine u. Absprachen.  
 

 C Begleitung/Transfer zu gewünschten Orten ohne das Erfordernis 
einer dauerhaften Anwesenheit eines Mitarbeiters. Stellvertretende 
Suche eines Arbeitsplatzes. 
 

 D Intensive psychosoziale Beratung und Unterstützung zur Überwin-
dung von Ängsten, die eine Außenorientierung des Menschen mit 
Behinderung verhindern. 
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21. Entwi-
ckeln von 
Zukunftsper-
spektiven / 
Lebenspla-
nung 
 

Dazu gehö-
ren z.B.:  
 

Entwickeln von selbstständigen und betreuten Wohnperspektiven, 
Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung und der eigenen 
Rolle in der Gesellschaft, Entwickeln persönlicher Ziele 
 
Zu diesem Bereich zählen sowohl Fragen der Auseinandersetzung 
mit der persönlichen Einschränkung/Behinderung als auch Fragen, 
die sich auf die Entwicklung persönlicher Lebensziele erstrecken. 
Diese Aspekte sind zentral, um Menschen mit Behinderung z.B. 
auch eine Beteiligung an Hilfeplanverfahren/Gestaltung von Assis-
tenzleistungen zu ermöglichen. 
 

 C Ein Mitarbeiter der Einrichtung überlegt und plant für einen Men-
schen mit erheblichen Einschränkungen und einem eindeutigem 
Hilfebedarf in diesem Item z. B. im Sinne von Entwicklung von 
Wohnperspektive. Ein C entsprechender Bedarf ist dann gegeben, 
wenn es sich um ein aufwendiges Entwickeln von wesentlichen Zu-
kunftsperspektiven handelt. Laufende Überlegungen zu täglichen 
Problemen oder Veränderungen sind hier nicht gemeint. 
 

 D Aufwändiges Entwickeln von wesentlichen Zukunftsperspektiven 
zusammen mit dem/der BewohnerIn.  
 

 

 
 

V Kommunikation und Orientierung 
 
„verbundenen“ 
Bedarfe sind in 
den jeweiligen 
Bedarfsbereichen 
mit zu berück-
sichtigen 

Aspekte der Kommunikation und Orientierung spielen in allen Bedarfsberei-
chen eine Rolle. Zum Beispiel stellen sich in der „alltäglichen Lebensfüh-
rung“ Orientierungsaufgaben, ebenso sind z.B. „soziale Beziehungen“ auf 
Kommunikation angewiesen. Diese „verbundenen“ Bedarfe sind in den je-
weiligen Bedarfsbereichen mit zu berücksichtigen (Beispiel: Bei einge-
schränkter Orientierung ist eine Begleitung zur Toilette erforderlich; bei 
Kommunikationsschwierigkeiten müssen in sozialen Kontakten „Dolmet-
scherdienste“ übernommen werden).  

Im Bereich „Kommunikation und Orientierung“ sind deshalb nur Leistungs- 
und Unterstützungserfordernisse abzubilden, die außerhalb und/oder er-
gänzend zu alltäglichen Aufgaben anfallen... 

Für Menschen mit sehr schweren Beeinträchtigungen zählen auch die ge-
zielte Beobachtung zum Erkennen und Verstehen ihrer Äußerungen sowie 
die Förderung ihrer Mitteilungsmöglichkeiten zu den möglichen Betreuungs-
erfordernissen. 

 
Umgehen mit „verbundenen“ Bedarfen: 
Sofern sich Beeinträchtigungen aus diesem Bereich in den Items der übrigen Hilfebedarfs-
bereiche auswirken, ist der entsprechende Hilfebedarf dort zu berücksichtigen! 
 
Das bedeutet, dass zunächst alle Unterstützungsbedarfe im Bereich Kommunikation und 
Orientierung  in den anderen Items, die die konkreten Lebensbereiche beschreiben, abge-
bildet und berücksichtigt werden.  
Nur die Unterstützungsleistungen, die darüber hinausgehen und in den Items der konkre-
ten Lebensbereiche nicht abgebildet bzw. dort nicht  bereits berücksichtigt sind, können in 
den Items Kommunikation und Orientierung geltend gemacht werden (Unterstützungsleis-
tungen, in denen das zentrale Thema/der Schwerpunkt der Kompetenzerwerb bzw. -erhalt 
im Hinblick auf die Kommunikation oder die Orientierung ist, die sich außerhalb und/oder  
ergänzend zu den anderen Lebenssituationen darstellen). 
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22. Kompen-
tion von Sin-
nesbeein-
trächtigun-
gen und 
Kommunika-
tionsstörun-
gen / Unter-
stützung der 
Kulturtechni-
ken 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

 gezieltes Training einer Hilfsmittelnutzung (wie Langstock, 
Hörgerät, PC),  

 Übung von Gebärdensprache oder anderen nichtsprachlichen 
Kommunikationswegen,  

 Übungen zur Aufrechterhaltung oder Erweiterung der Kultur-
techniken, Übungen zum Erlernen der deutschen Sprache bei 
Ausländern , Kommunikationshilfe, Sprachverständnis,  

 verbale Fähigkeiten,  

 nonverbale Ausdrucksfähigkeit,  

 Fördern der Fähigkeit Wünsche, Bedürfnisse,  

 Befindlichkeiten mitzuteilen,  

 Lesen und Schreiben üben   
 

 B Bereitstellen von z.B. Kommunikationsmedien (Computer anschalten, 
Bliss-Symbole aushändigen oder auch Vermittlung an spezifische 
Dienstleistungen wie Logopädie. 
 
Erinnern und verbale Anleitung außerhalb von Unterstützungsleistun-
gen in den anderen Lebensbereichen (Items) bzw. ergänzend zu 
ihnen, wenn der Unterstützungsbedarf noch nicht in anderen Items 
berücksichtigt werden konnte und der Schwerpunkt / Fokus auf dem 
Aspekt der Kompensation von Sinnesbeeinträchtigungen /  Kommuni-
kation / Unterstützung der Kulturtechniken liegt. 
 
Die Herr E. hat bereits ein Training aufgrund seines Stotterns, das 
besonders bei Erregung und Anspannung auftritt, absolviert. Mitarbei-
terInnen antizipieren für Herrn E. anspannende, kritische Situationen 
und erinnern ihn dann vorab in strukturierter Form an seine Selbsthil-
fepotentiale (z.B. vormals erlernte Atemtechniken, positive, ihn beru-
higende Situationen). Darüber hinaus erinnern sie ihn anlassunab-
hängig an seine Selbsthilfepotentiale. 
 
Frau  X.  hat bereits ein Kommunikationstraining absolviert. Anhand 
von Symbolen und Bildern ist gemeinsam mit ihr ein Kommunikati-
onsbuch erarbeitet worden, das Frau  X. mittlerweile fast selbstständig 
anwendet. Sie muss lediglich erinnert werden, das Buch mitzunehmen 
und zu benutzen. 
 
Frau O. ist blind. Ein intensives Training zur Kompensation der Sin-
nesbeeinträchtigung hat sie absolviert. Sie benötigt weiterhin Unter-
stützung und Beratung um Markierungen zur Orientierung zu nutzen 
(z.B. taktile Orientierungspunkte für bestimmte Gegenstände, wie 
Wecker). 
 
Herr P. ist gehörlos. Seine Gebärdensprachkompetenz ist sehr aus-
geprägt. Er neigt dazu sehr schnell und „verwaschen“ zu gebärden. 
Es kommt dadurch schnell zu Missverständnissen in der Kommunika-
tion. Die MitarbeiterInnen erinnern ihn kontinuierlich daran, die Gebär-
den deutlich auszuführen. 
 

 C Herr M. weist eine erhebliche Einschränkung der aktiven kommunika-
tiven Fähigkeiten (keine / kaum Möglichkeit der laut-/ gebärdensprach-
lichen Kommunikation) auf. Er kann nicht in Ein-Wortsätzen kommuni-
zieren und ja bzw. nein nicht eindeutig äußern. Eine dauerhafte Be-
obachtung von Mimik und Gestik ist erforderlich, um seine täglichen 
Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Zudem ist eine kontinuierli-
che Übernahme von Dolmetschertätigkeiten in allen Lebenssituatio-
nen erforderlich. 
 
Frau Z. ist blind und hat dadurch ein erhöhtes Sicherheits- und Orien-
tierungsbedürfnis. Dies äußert sich u.a. darin, dass Frau Z. mehrmals 
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täglich die MitarbeiterInnen anspricht und kontaktiert, um sich zu ver-
gewissern, dass eine Unterstützungsperson in der Nähe ist. 
Die MitarbeiterInnen nehmen regelmäßig unaufgefordert Kontakt zu 
Frau Z. auf, da ihr dies Sicherheit gibt. 
 

 D Das passive Sprachverhalten von Frau C. ist gut ausgeprägt. Aktiv 
kommuniziert sie hauptsächlich durch Mimik und Gestik. Es ist oft 
nicht möglich, die Bedeutung ihrer Gestik zu verstehen, so dass zur 
Unterstützung Kommunikationshilfen in Form von Fotos erstellt wur-
den. Die Fotos zeigen z.B. den Rollstuhl von Frau C. als Symbol für 
Aktivität außer Haus und eine Tasse als Symbol für Kaffeetrinken. 
Wöchentlich wird mit Frau C. außerhalb und innerhalb der alltäglichen 
Situationen geübt, die Fotos/Symbole zu verstehen und zielgerichtet 
einzusetzen mit dem Ziel, ihre Kommunikation zu intensivieren und 
ihre Verständigungsmöglichkeiten zu verbessern. Da dieses Angebot 
bisher Erfolge zeigt, wird das wöchentliche Training fortgeführt und 
weitere Fotos/Symbole eingeführt. 
 
Herr E. kann seine Wünsche und Bedürfnisse nur bedingt mitteilen. 
Aufgrund seines erheblichen Stotterns, das besonders bei Erregung 
und Anspannung auftritt, kann man ihn oft kaum verstehen. Im Unter-
schied zum oben genannten Beispiel mit der Hilfskategorie B analy-
sieren die MA mit und für Herrn E. anspannende Situationen, in denen 
Herr E. zum Stottern neigt. Sie entwickeln mit Herrn E. geeignete 
Maßnahmen (z.B. Entspannungstechniken, Atemübungen etc.), die zu 
einer Reduzierung der Anspannung und des Stotterns führen. Diese 
werden regelmäßig mit Herrn E. geübt und die Erfahrung mit ihm be-
sprochen, sowie teamintern reflektiert und weiterentwickelt. 
 
Frau X. absolviert wöchentlich ein Kommunikationstraining. Mit Hilfe 
von Symbolen und Bildern lernt sie ihre Wünsche und Bedürfnisse zu 
formulieren und diese in Alltagssituationen einzusetzen. Die Bilder 
werden in ein Kommunikationsbuch eingefügt, das sie später selbst-
ständig nutzen kann. 
 
Herr P. hat bisher in einem Wohnheim für hörende Menschen gelebt. 
Seine Gebärdensprachkenntnisse sind kaum entwickelt. Die Mitarbei-
ter führen mit ihm wöchentlich ein Gebärdensprachtraining durch, 
damit er neue Gebärden lernt und diese in der Kommunikation an-
wendet. Zudem wird im Alltag, z.B. bei den Mahlzeiten, auf die An-
wendung der neuen Gebärden geachtet. 
 

 
23.  Zeitliche 
Orientierung 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Kenntnis der Uhrzeit, des Tag/Nacht-Rhythmus, der Wochentage, des 
Jahresrhythmus (Feiertage), Einhaltung zeitlicher Absprachen (s.o.), 
nutzen und Erstellen von Kalender und Wochenplänen 
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24. Räumli-
che Orientie-
rung in ver-
trauter Um-
gebung 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Orientierung im Wohnbereich, Kenntnis der Lage des eigenen Zim-
mers, der Wohnung und  des Hauses, Orientierung auf dem Gelände, 
in der Nachbarschaft, an allen regelmäßig aufgesuchten Orten ein-
schließlich des Weges zur Arbeit, Mobilitätstraining, Verkehrssicher-
heit  
 

 A Jemand ist örtlich in vertrauter Umgebung orientiert; jedoch aufgrund 
fehlender Mobilität nicht in der Lage in vertrauter Umgebung ohne 
Hilfe von einem Ort zu einem anderen Ort zu gelangen.  
 
Dieser Bedarf an Mobilitätsunterstützung bei grundsätzlich räumlicher 
Orientierung ist in diesem Item nicht abbildbar. Ortswechsel müssen 
bei den entsprechenden Aktivitäten abgebildet werden. 
 

 C Notwendige Unterstützung bei Ortswechsel in vertrauter Umgebung 
z.B. von der Wohneinrichtung in die WfbM kann C begründen.  
 

 D Intensives Mobilitätstraining kann D begründen. 
 

 
25.  Räumli-
che Orientie-
rung in frem-
der Umge-
bung 
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Orientierung in der weiteren Nachbarschaft, in anderen Bezirken, Ori-
entierung nach Ortsangaben, Nutzung von Nah- und Fernverkehrsmit-
teln, Verkehrssicherheit, Mobilitätstraining 
 

 
 
 
 

VI  Emotionale und psychische Entwicklung 
 
„Im Mittelpunkt dieses Bedarfsbereichs stehen Manifestationen psychischer Erkrankungen 
und Beeinträchtigungen (Items 26 bis 28). Bei einer Beurteilung des Hilfebedarfs sollte da-
her zunächst überlegt werden, inwieweit nicht nur Stimmungsschwankungen vorliegen, 
sondern tiefgreifende psychische Beeinträchtigungen. Befindlichkeitsstörungen im Sinne 
psychosomatischer Erkrankungen/funktioneller Störungen sind unter Item 28 „Bewältigung 
paranoider oder affektiver Symptomatik“ zu subsumieren. 
Insbesondere die Variable „Bewältigung paranoider oder affektiver Symptomatik“ setzt das 
Vorliegen einer entsprechenden psychiatrischen Diagnose (z.B. Psychose, Depression) 
voraus. 
Eine psychiatrische Diagnose kann aus einer stationären psychiatrischen Krankenhausbe-
handlung resultieren oder im Bescheid des Versorgungsamtes benannt werden. Andern-
falls ist sie durch das Attest eines Facharztes oder, falls die Person nicht zu bewegen ist, 
diesen aufzusuchen und/oder eine Dauermedikation mit Psychopharmaka vorliegt, ersatz-
weise des behandelnden Arztes, zu belegen. Hierbei ist generell auf die ICD-10 Kategorien 
in der aktuell gültigen Fassung zu verweisen. Kann ein Fachärztliches Attest nicht beige-
bracht werden, ist dies nachvollziehbar zu begründen.  
 
Hilfebedarf in diesen Bereichen erstreckt sich nicht auf medizinisch-psychiatrische Behand-
lung, sondern auf pädagogische (sozialpsychiatrische) Begleitung. 
Das Erarbeiten von Umgangskonzepten mit psychischen Beeinträchtigungen, Klärung der 
Krankenrolle, Krankheitseinsicht etc. können zu den erforderlichen Hilfen gehören.  
 
Sofern sich Beeinträchtigungen aus dieser Kategorie in den Items der übrigen Kategorien 
auswirken, ist der entsprechende Hilfebedarf dort zu berücksichtigen! 
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Die Mehrfachproblematik einer geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankung, 
Störung oder besonders herausforderndem Verhalten kann eine besonders intensive Un-
terstützung erforderlich machen. 
 
B   Information / Assistenz / Hilfestellung   
Gelegentliche Beruhigung, unregelmäßige Gesprächskontakte, partieller Unterstützungs-
bedarf bei teilweise selbstständigem Umgang mit Angst und Spannung, Erinnerung an ge-
troffene Vereinbarungen, Information über fachliche Hilfen. 
 
C   Stellvertretende Ausführung / Begleitung 
Bedarfsgerechte Gestaltung der Umgebung, unterstützende Anwesenheit eines Betreuers, 
häufige Gesprächskontakte (mehrmals wöchentlich), stellvertretende Konfliktschlichtung, 
stellvertretende Anbahnung fachlicher Hilfen (Beratungsstellen, Psychologen etc.) 
 
 
D   Intensive Förderung / Anleitung, Umfassende Hilfestellung  
Erarbeitung von Kriseninterventionskonzepten und deren Durchführung 
Erarbeitung von Umgangskonzepten und deren Durchführung  
Erarbeitung alternativer Handlungsmöglichkeiten und deren Anwendung 
Kontinuierliche Beobachtung des Verhaltens und Dokumentation im Zusammenhang mit 
der Erarbeitung von Umgangskonzepten und Alternativhandeln 
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26. Bewälti-
gung von 
Angst, Unru-
he, Span-
nungen  
 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

motorische Unruhe / innere Unruhe, ständiges Reden, diffuse Laut-
äußerungen, Schreien, unmotiviertes An- und Auskleiden auch von 
einzelnen Kleidungsstücken, häufiges Zerreißen von Gegenständen, 
Weglaufen, hypersensible Wahrnehmung, sich bedroht fühlen von 
anderen Menschen oder Veränderungen in der Umgebung, Zwangs-
handlungen / stereotype Verhaltensweisen 
 
Angst, Unruhe, Spannungen können sich z.B. äußern als ausgepräg-
te motorische Unruhe, ständiges Reden/Schreien, häufiges Zerreißen 
von Kleidung/Gegenständen, sich bedroht fühlen durch andere Men-
schen oder Veränderungen in der Umgebung etc. 
Bei Heranwachsenden können darüber hinaus z.B. altersbedingte 
Ängste (z.B. nicht alleine bleiben können) sowie erhebliche Span-
nungen im Rahmen der psychosozialen Entwicklungsphasen (z.B. 
Pubertät). 
 
 

 B Bei starken Ängsten oder Unruhezuständen spricht Herr B. die Be-
treuer und Betreuerinnen an und sucht dann auch seinen Psychiater 
auf. Innerhalb des Berichtszeitraums hatte er den Wunsch, einige 
Tage in der Klinik zu verbringen, um Distanz von den massiven Prob-
lemen in seiner Partnerschaft zu bekommen.  
 
Herr D. kann schnell in Stress-Situationen geraten. Abweichungen, 
zum Beispiel bei den Essenszeiten können ihn in erhebliche Unruhe 
versetzen. Er beginnt dann zu schnauben oder äußert sich durch 
sonstige Geräusche. Zu Unruhe und Spannungen kommt es leicht, 
wenn es im Umfeld durch MitbewohnerInnen zu laut ist. In solchen 
Situationen müssen die MitarbeiterInnen mittels Gesprächen beruhi-
gend einwirken. 
 

 C Herr A. zeigt häufig Verunsicherung mit intensiven Angst- und Stress-
reaktionen bis zu gelegentlicher Inkontinenz. Er kann diese Gefühle 
nicht allein bewältigen und benötigt mehrmals wöchentlich klärende 
Gespräche zur Stabilisierung, Strukturierung und zur Vermittelung 
von Sicherheit und emotionaler Zuwendung. Gleichzeitig soll seine 
Eigenwahrnehmung von Spannungen und Konflikten verbessert wer-
den. 
 
Frau K. zeigt starke Stimmungsschwankungen, die auf Frustrations- 
und Versagensängste zurückzuführen sind. Hier wird versucht, regu-
lierend einzugreifen und Auslöser zu vermeiden. In Phasen mehr-
mals wöchentlicher Wutausbrüche erhöht sich der Hilfebedarf deut-
lich. Dann ist intensive Konfliktbearbeitung und Aufarbeitung des 
Geschehens, besonders im Zusammenhang mit ihrer Position in der 
Gruppe erforderlich. 
 

 D Herr W. neigt zeitweise zu starker motorischer Unruhe. Phasenweise 
zeigt er ein extremes Mitteilungsbedürfnis, sucht intensive Aufmerk-
samkeit der Mitarbeiter und versucht durch Provokationen Dialoge 
herbeizuführen. 
Um Eskalationen zu vermieden, ist eine kontinuierliche sensible und 
empathische Begleitung und die Einbindung in das Gruppengesche-
hen im täglichen Tagesablauf durch kleine Aufgaben wie fegen und 
Tisch decken notwendig. Zudem werden Rückzugsmöglichkeiten 
angeboten, um die Anspannungen abzubauen.  
 
Frau B. ist zeitweise sehr angespannt, läuft in Zimmer oder Flur auf 
und ab und führt zeitweise laute und intensive Selbstgespräche mit 
aggressivem Inhalt. Häufig endet dieser Zustand in auto- bzw. 
fremdaggressivem Verhalten oder mit dem Zerstören von Gegen-
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ständen. 
Frau B. benötigt kontinuierlich sensible Begleitung durch Mitarbeite-
rInnen oder pädagogische Maßnahmen wie Angebote zum Rückzug 
Musik hören. Bei der Zerstörung von Gegenständen findet anschlie-
ßend ein gemeinsames Aufräumen bzw. Putzen mit dem/der Mitar-
beiterIn statt. Häufig sind mehrmals wöchentlich mehrstündige Kri-
seninterventionen erforderlich. 
 

 
27. Bewälti-
gung von 
Antriebsstö-
rungen  

 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Apathie, Antriebsarmut, Passivität, Bewegungsarmut, Interesselosig-
keit, Lethargie. Hier besteht Hilfebedarf als intensive Zuwendung, 
Motivation und Bereitstellen äußerer Reize. 

 

 B Herr B. benötigt strukturierende Hilfen (Erinnerung, Ermahnung, Kon-
trolle Ermutigung) um seine Antriebsprobleme zu bewältigen. Er 
wünscht selbst die Kontrolle durch die Mitarbeiter, besonders in Be-
zug auf das regelmäßige Arbeiten. 
 

 C Frau G. leidet an depressiven Verstimmungen. Sie hält sich häufig in 
der WG auf, vor allem gern in ihrem Bett. Sie ist offen für Angebote 
der Betreuer, benötigt allerdings Anregung, Unterstützung und Be-
gleitung, um sie auswählen und wahrnehmen zu können. 
In akuten Phasen depressiver Verstimmungen benötigt Frau G. in-
tensive Zuwendung in Form einfühlender Gespräche, Angebote und 
Motivation. Frau G. soll darin unterstützt werden, besser mit ihren 
Problemen zu leben. 
Ziele und Maßnahmen sind eher, dass sie lernt, mit diesen Proble-
men zu leben. 
 

 D Frau Z. zeigt keinerlei Antrieb und würde ohne intensive Aufforderung 
immer im Bett liegen bleiben. Aus gesundheitlichen Gründen, um 
ihrer Arbeit nachkommen zu können und um eine Teilnahme am 
Gruppenleben und anderen Aktivitäten zu ermöglichen, ist eine in-
tensive und stetige mehrfach tägliche Durchsetzung der Aufforderung 
aufzustehen, nötig. Es zeigt sich dann immer wieder, dass sie die 
Teilnahme am Gruppengeschehen positiv erlebt und bewertet. 
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28. Bewälti-
gung parano-
ider und/oder 
affektiver 
Symptomatik  

 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Wahnvorstellungen, depressive Störungen, manische Störungen, 
Befindlichkeitsstörungen im Sinne psychosomatischer Erkrankun-
gen/-funktioneller Störungen, (Borderlinestörungen), Sucht (Alkohol, 
Drogen, Essstörungen), Maßnahmen zur Bewältigung des Sucht-
problems, Besuch einer Selbsthilfegruppe, Zwangserkrankungen wie 
Waschzwang), Posttraumatische Belastungsstörungen 
 
Der individuelle personelle Hilfebedarf wird durch die Behandlungs-
möglichkeiten des Psychologen oder Facharzt beeinflusst und sollte 
mit diesen abgestimmt werden. 
 

 B Herr M. bekommt eine regelmäßige neuroleptische Medikation, mit 
der er gut zurechtkommt. Wichtig erscheint hier in Hinblick auf die 
psychische Erkrankung in regelmäßigem Gesprächskontakt zu blei-
ben, um einerseits Anzeichen einer Veränderung zu thematisieren 
und Probleme frühzeitig anzusprechen, denn Herr M. verharmlost 
eher Problemlagen und reagiert erst in der Zuspitzung. 
 

 C Frau A. zeigt für das Betreuungsteam erkennbare Symptome mani-
scher Dekompensation. Sie muss schon im in dieser Vorphase sehr 
eng begleitet werden. Die Situation macht die Motivation zur regel-
mäßigen Medikamenteneinnahme, eine enge Zusammenarbeit mit 
der behandelnden Psychiaterin und ggf. die Einleitung von Zwangs-
maßnahmen erforderlich. 
 

 D Herr M. leidet an einer paranoiden Psychose, die auch neuroleptisch 
behandelt wird. Dabei zeigen sich ausgeprägte optische und akusti-
sche Halluzinationen, die ihn stark verunsichern. Er erlebt sich von 
ehemaligen Freundinnen und von Soldaten und Panzern verfolgt, die 
in seinem Erleben durch seine Wohnung fahren. Vor und nach der 
Depotmedikation verstärkt sich die Symptomatik regelmäßig. Die 
Situation macht fortlaufende beruhigende und klärende Kontaktange-
bote an Herrn. M., eine enge Zusammenarbeit mit der behandelnden 
Psychiaterin und die  Vorbereitung einer weitergehenden Struktur der 
Krisenbewältigung auch mit SpsB und Polizei erforderlich. 
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29.  Umgang 
mit und Ab-
bau von er-
heblich 
selbst- und 
fremdgefähr-
denden Ver-
haltenswei-
sen 

 

Dazu 
gehören 
z.B. 

(auch als Auswirkung posttraumatischer Belastungsstörungen):  
sich an den Haaren ziehen, den Kopf gegen die Wand schlagen, mit 
der Hand gegen den Kopf schlagen, in Körperteile beißen, sich blutig 
kratzen, sich in die Augen stechen, Kotschmieren, Verweigerung von 
Medikamenteneinnahme, der Nahrungsaufnahme oder Ausschei-
dung, Suiziddrohung und Gefährdung,  Angriff auf andere Personen, 
andere schlagen, schubsen, an den Haaren ziehen, kratzen, zündeln, 
würgen, sexuelle Übergriffe/Gewalt, Gewalt gegen Sachen, zündeln, 
für Opfer von Straftaten und Übergriffen besteht ein erhöhtes Risiko 
erneut zum Opfer von Übergriffen zu werden, das Rauchen im Bett 
bei Müdigkeit kann u.U. eine konkrete Gefährdung für den betroffe-
nen nikotinsüchtigen Menschen und sein Wohnumfeld darstellen 
 
Hierzu zählen alle Verhaltensweisen, durch die ernsthafte Gefahren 
für die eigene Gesundheit oder die anderer Menschen entstehen. 
 
Suchtproblematiken sind allgemein betrachtet und nach bestimmten 
Theorien immer auch selbstgefährdend oder selbstzerstörerisch. Hier 
geht es jedoch, wie vorstehend beschriebene, um zu beobachtende 
konkrete Selbstgefährdungen. 
 
 

 B Bei zugespitzten Beziehungskonflikten zeigt Herr B. suizidale Ten-
denzen. Es gelingt ihm jedoch in solchen Phasen mit Unterstützung 
der Betreuer angemessene Hilfe aufzusuchen und entsprechende 
Absprachen auch einzuhalten. 
 
Selbst- und/oder fremdgefährdendes Verhalten ist bei Herrn D. selten 
zu beobachten. Bei großer Aufgeregtheit nach vorhergehendem Är-
ger kann es gelegentlich vorkommen, dass Herr D. gezielt eine Mit-
bewohnerin schubst oder sie mit heißen Getränken begießt, wenn er 
sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Manchmal wirft sich Herr D. 
auch schon auf die Erde. In den beschriebenen Phasen ist einfühl-
same pädagogische Intervention und Begleitung erforderlich. 
 

 C Herr X. zeigt regelmäßig aggressive Verhaltensweisen. In diesen 
Sequenzen müssen die Mitarbeiter eingreifen, um ihn und andere zu 
schützen.  
 
Herr W. zeigt in Konfliktsituationen und bei Anforderungen latent 
aggressives Verhalten gegenüber Mitbewohnern und Mitarbeitern. Es 
äußert sich in Schlagen, Schubsen, der Benutzung von Kraftausdrü-
cken und indem er droht, sich selber die Arme aufzuschlitzen. 
Bei der Krisenintervention ist eine intensive Begleitung notwendig um 
eine beruhigende Ansprache zu gewährleisten und bei tätlichen 
Übergriffen Grenzen aufzuzeigen. 
 
Bei Überforderung und/oder in erregtem Zustand reagiert Frau B. oft 
mit selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltensweisen. Sie beisst 
sich in ihre Fingerknöchel, schlägt sich mit der flachen Hand auf die 
Beine oder Gesäß, kratzt sich Körperstellen blutig oder versucht Per-
sonen zu schlagen oder zu bespucken. Frau B. Erregungszustände 
treten am Tage und in der Nacht auf. Die Krisenintervention erfordert 
hier eine situationsspezifische pädagogische Intervention durch ruhi-
ge Ansprache, Körperkontakt oder die Umsetzung von für Frau B. 
nachvollziehbaren Konsequenzen wie die Beseitigung zerstörter Ge-
genstände. 
 

 D Herr N. zeigt in Lebenssituationen, in denen sich auch Kleinigkeiten 
anders entwickeln als er es wünscht oder erhofft,  stark auffälliges 
Sozialverhalten und reagiert sehr aggressiv gegen Sachen. Neben 
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einer engen Kooperation mit dem behandelnden Arzt zur Unterstüt-
zung einer geeigneten Medikation werden mit Herrn N. fortlaufend 
klärende und entlastende Gespräche mit dem Ziel der Musterunter-
brechung und Stärkung des Verantwortungsgefühls für sein eigenes 
Verhalten geführt. 
 
In Erregungszuständen verweigert Herr U. die Medikamentenein-
nahme, schubst Mitbewohner oder greift gezielt Mitbewohner oder 
Mitarbeiterinnen kräftig an den Hals. Dies Verhalten tritt nahezu täg-
lich, manchmal mehrmals am Tag, auf. 
In der Regel findet eine Krisenintervention durch einen Mitarbeiter 
statt, der ihn aus der Situation herausnehmen und ihn eine zeitlang 
begleiten muss. Manchmal sind auch mehrere Personen notwendig, 
um z.B. körperliche Übergriffe auf andere zu verhindern und Herrn U. 
von der Gruppe zu trennen und ihn mit einer anderen Aktivität außer-
halb des Gruppengeschehens wieder zu beruhigen. 
 
 

 
 
 
 

VII  Gesundheitsförderung und -erhaltung 
 
Zur Frage, was beinhaltet das einzelne Item, ist zunächst der gesamte VII Bereich zu be-
trachten. 

 
„Gesundheitsförderung und -erhaltung erstreckt sich sowohl auf prophylaktische Maßnah-
men (Vorsorgeuntersuchungen, gesundheitsunterstützender Lebensstil) als auch auf die 
Bewältigung von Erkrankungen oder dem Umgang mit Pflegebedarf. 
Das „Ausführen ärztlicher oder therapeutischer Verordnungen“ sowie „spezielle pflegeri-
sche Erfordernisse“ sind – im Unterschied zu den anderen Kategorien – nur für die Men-
schen relevant, für die aktuell und weiter vorhersehbar entsprechende Erfordernisse be-
stehen (z.B. Verordnung von Neuroleptika bei psychisch Kranken, sonstige regelmäßige 
Medikamentenverordnung, Fortführung krankengymnastischer Übungen im Alltag, Teil-
nahme an Psychotherapien etc.).“ 
Die Hilfen in diesem Bereich sind auf den Schutz der Gesundheit, sowie auf die optimale 
Betreuung und Pflege im Krankheitsfall ausgerichtet.  

 
Andere erforderliche Leistungen, z.B. zur medizinischen Behandlung und Rehabilitation … 
sind im Rahmen der ärztlichen Begutachtung oder von Gesamtplanverfahren nach § 58 
SGB XII (§ 46 BSHG) festzustellen.  
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30. Ausführen ärztli-
cher oder therapeuti-
scher Verordnungen 

 

Dazu  
gehören 
z.B.:  
 

 Einnahme von Medikamenten, 
o oral 
o rektal 
o Betäubungsmittel (BtM)  

 Injektionen,  
o subkutan 
o intramuskulös 
o intravenös  

 Einreibungen,  

 Inhalieren,  

 Fortführung therapeutischer Maßnahmen im Alltag 
(z.B. Krankengymnastik, Ergotherapie)  

 

  Diese Ausführungen dienen der konkreten Ermittlung des 
Hilfebedarfs in der Praxis. Sie bedeuten keine Klarstellung 
der gesetzlichen und vertraglichen offenen Fragen, welche 
Verrichtungen der häuslichen Krankenpflege in den Entgel-
ten der stationären Wohnangebote enthalten sind. 
 

 A 
 

In der Begutachtung ist abzufragen, ob die Leistung durch 
die Wohneinrichtungsmitarbeiter oder durch einen exter-
nen Dienst (z.B. bei Injektionen durch einen Pflegedienst) 
erbracht wird. Wenn ein externer Pflegedienst, der nicht 
von der Einrichtung/dem Leistungserbringer finanziert wird, 
die Leistung erbringt, ist in der Regel die Hilfebedarfskate-
gorie A – kein Hilfebedarf zutreffend.  

 

 B - D 
 

Nur wenn eine Assistenz durch die Einrichtung/den Leis-
tungserbringer während der Durchführung der Leistungen 
eines externen Pflegedienstes oder regelmäßige, wieder-
kehrende Absprachen mit dem Dienst erforderlich sind, 
können die Hilfebedarfskategorien B-D angewandt werden. 

 

Erbringt die Wohneinrichtung bzw. der Leistungserbringer 
die Leistung selbst oder finanziert aus ihrem Entgelt die 
Leistung eines Pflegedienstes, treffen die Hilfebedarfska-
tegorien B-D zu.  

 

 Abgrenzung 
zu anderen 
Items 
 
 
 
 

Hier finden ausschließlich ärztliche und therapeutische 
Verordnungen Berücksichtigung, die vorhersehbar und 
dauerhaft sind. Das Vorliegen einer aktuellen ärztlichen 
Verordnung ist erforderlich für die o.g. Beispiele. Das 
Einreiben mit speziellen Cremes zur Körperpflege, die 
nicht ärztlich verordnet sind, findet Berücksichtigung in 
Item 9 oder 12. Prophylaxen finden Berücksichtigung im 
Item 34. 
 
Die Überwachung des Gesundheitszustandes im Rahmen 
ärztlicher oder therapeutischer Verordnungen ist hier zu 
berücksichtigen. Eine allgemeine Überwachung und Be-
obachtung des Gesundheitszustandes (z.B. regelmäßiges 
Wiegen) fällt in den Bereich des Items 33.“ 
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31. Absprache und 
Durchführung von Arzt-
terminen  

 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Arztwahl, Terminvereinbarung, Regelmäßige wöchentli-
che Begleitung zum Arzt, Gespräch mit dem Arzt, Trans-
port, Rezept und Verordnung einlösen, Versorgung bei 
geringfügigen akuten Erkrankungen (Erkältung) 
 

 D Ein/eine BewohnerIn benötigt bei Arztbesuchen wieder-
holt intensive Einzelbegleitung damit die notwendigen 
Untersuchungen u. Behandlungen erfolgen können. 
 

 
32. Spezielle pflegerische 
Erfordernisse 

 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Dekubitusprophylaxe und –versorgung, Bedienung von 
Beatmungsgeräten und Inhalationsgeräten, Pflege bei 
Sondenernährung, Abführen, Prophylaxe und Umgang 
mit Blasenstau, Umgang mit und Pflege von Hilfsmitteln, 
Brille, orthopädische Schuhe, Prothesen, Rollator, Lifter, 
Korsett, etc. Häufige Wundversorgung spezielle Haut-
pflege, Speichel absaugen, Blutdruckmessen / Blutzu-
ckermessen Stoma-Versorgung, Häusliche Pflege 
 

  (Bislang wurde noch keine abschließende Einigung dar-
über erzielt, welche dieser Leistungen in welcher Form im 
Rahmen der Wohnbetreuung zu erbringen sind. Die unter 
diesem Item zu erbringenden Leistungen sind daher ggf. 
im Einzelfall zu klären.) 
 

 
33.  Beobachtung und 
Überwachung des Ge-
sundheitszustandes 

 

Dazu 
gehören 
z.B.: 

Regelmäßige Gesundheitskontrollen, Vorsorgeuntersu-
chungen, Beobachtung bei Krankheit, Gewichtskontrolle, 
Überwachung bei chronischen Erkrankungen, z.B. Diabe-
tes, Epilepsie, Einhaltung von ärztlich verordneten Diäten, 
Beobachtung des allgemeinen Gesundheitszustandes 
 

 
 
34. Gesundheitsfördern-
der Lebensstil 

 

Dazu 
gehören 
z.B.:  
 

Krankheitseinsicht und Verständnis, Kenntnisse über 
gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, körperli-
ches Training, Bewegung an der frischen Luft-
Vermeidung gesundheitsschädlicher Verhaltensweisen 
wie z.B. zu wenig Schlaf, Flüssigkeitszufuhr 
 
Hier sind allgemein als Maßstäbe die weithin bekannten 
Grundsätze einer gesundheitsbewussten Lebensführung 
anzulegen (Bewegung, Verzicht auf oder stark einge-
schränkter Konsum von Genussmitteln (Alkohol, Nikotin 
etc.) usw., wobei es nicht das Ziel sein kann, dass Men-
schen mit Behinderungen diese Maßstäbe vorbildlich 
(und damit anders als der Durchschnitt der Bevölkerung) 
beherzigen.  
Abzuwägen sind daher tatsächliche und offenkundige 
Gefahren einer Gesundheitsschädigung, denen durch 
entsprechende Hilfe begegnet werden muss. Wenn Men-
schen mit Behinderung sich solchen Hilfen verschließen, 
kann als Hilfebedarf vermutlich nur die Kategorie „B“ (In-
formation) eingesetzt werden. 
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2. Instrumente des HMB-W-Verfahrens 
 

2.1. Hinweise zum Verständnis des Fragebogens zum „Hilfebe-

darf“  ) – HMB-W-Empfehlungen von Metzler (H.M.B.-W - 
Version 5/2001)  
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2.2. Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung  Fragebogen 
zur Erhebung im Lebensbereich „Wohnen“/Individuelle Le-
bensgestaltung - Vorbogen (H.M.B.-W - Version 2/2000)  
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2.3. Anlage A - Empfehlungen zur Bezeichnung der vorwiegen-
den / vorrangigen Behinderung und von zusätzlichen / be-
gleitenden Behinderungen – Empfehlungen zum Vorbogen 
(H.M.B.-W - Version 2/2000)  

 
 

 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 50 von 81 

 

 
 

 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 51 von 81 

 

 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 52 von 81 

 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 53 von 81 

2.4. Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung  Fragebogen 
zur Erhebung im Lebensbereich „Wohnen“ / Individuelle Le-
bensgestaltung – Fragebogen mit Aktivitätsprofil (H.M.B.-W - 
Version 5/2001) 

 
 
 
 

 
 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 54 von 81 

 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 55 von 81 

 

 
 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 56 von 81 

 

 
 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 57 von 81 

 

 
 
 



HMB-W-Empfehlungen Land Bremen   

  Seite 58 von 81 

2.5. Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung  Auswertungs-
raster – (H.M.B.-W -Version 5/2001)  
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3. Arbeitshilfen zum HMB-W-Verfahren 
 

3.1. Checkliste zur Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung einer Bedarfserhebung nach HMB-W 

 

 

Phase 1: Vorbereitung des Begutachtungsgesprächs 

 

Prozessschritt:  Zuständig: 

1. Berichtsanforderung 

12 Wochen vor Ablauf der Kostenübernahme wird der Leistungserbringer 
aufgefordert einen Verlaufs- und Entwicklungsbericht (siehe 4.1. / 4.2.) 
einzureichen. 

 

Bei Neuaufnahmen: 

- Planung der Begutachtung ohne Verlaufs- und Entwicklungsbericht. 

 

Leistungsträger 

2. Berichterstellung und -versendung 

- Möglichst bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf der Kostenüber-
nahme 

- Einzureichende Unterlagen: 

 Anschreiben 

 Verlaufs- und Entwicklungsbericht nach HMB-W  

 Bei Neuaufnahmen / auf Anfrage: Vorbogen (siehe 2.2. 
und 2.3.: Empfehlungen zum Vorbogen). 

 

Leistungs-
erbringer 

3. Leistungsberechtigte/n über Berichtsanfrage und geplante HMB-W-
Bedarfserhebung informieren / gemeinsame Abstimmung zum Set-
ting 

- Ggf. Information des/r Leistungsberechtigten über das HMB-W-

Verfahren (siehe 3.2.: Leitfaden in leichter Sprache). 

- Nach Wünschen fragen, z.B. sollte jemand unbedingt dabei sein 
oder jemand gar nicht dabei sein? 

- Welche Themen sind dem/r Leistungsberechtigten wichtig und 
sollten angesprochen werden? Welche Themen sollten nicht in 
der Begutachtung angesprochen werden? 

- Festlegung des Ortes. 

 

Leistungs-
erbringer mit 
Leistungs-
berechtigtem/r 

 

4. Abstimmung des Begutachtungstermins und des Settings 

In der Regel findet ein Telefonat zur verbindlichen Abstimmung des Ter-
mins und des Settings statt. 

Abstimmung von: 

- Ort 

- Zeitpunkt 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer 
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- Dauer (in der Regel max. 90 Min.) 

- Teilnehmer/innen – Personenzahl 

- Mindestsetting: 

 Leistungsberechtigte/r – ist auf Basis seiner/ihrer Wünsche 
in geeigneter Weise zu beteiligen 

 Gutachter/in des LT 

 Betreuungsperson des LE 

- Teilnahme rechtl. Betreuer/in 

- Wer lädt wen ein? 

- Kommunikation mit dem LB.1 

 

Der Termin sollte innerhalb von ca. 4 Wochen nach Eingang des Ver-
laufs- und Entwicklungsberichtes stattfinden. 

 

Hinweis: 

Sollten sich die vereinbarte Personenzahl oder andere Absprachen ver-
ändern, ist das Gegenüber zwingend in Kenntnis zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leistungsträger 
und Leistungs-
erbringer 

5. Interne Vorbereitung  

des Leistungsträgers: 

- Lesen des Verlaufs- und Ent-
wicklungsberichts und Heraus-
arbeiten fraglicher Punkte 

- Abgleich mit dem alten Bericht  

- Prüfung der Zielplanung 

- ggf. Erstellen eines HMB-W-
Rasters mit den beantragten 
Punkten / Ermittlung der bean-
tragten Hilfebedarfsgruppe 

- ggf. Raum vorbereiten; auf un-
gestörte Gesprächssituation 
achten. 

- ggf. Abstimmung mit dem/r 
rechtlichen Betreuer/in zur Be-
gutachtung bei geplanter Teil-
nahme. 

 

des Leistungserbringers: 

- Raster ausdrucken 

- ggf. Raum vorbereiten, auf un-
gestörte Gesprächssituation 
achten 

- ggf. Abstimmung mit dem/r 
rechtlichen Betreuer/in zur Be-
gutachtung bei geplanter Teil-
nahme. 

Leistungsträger 
und Leistungs-
erbringer 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
1
 Gemeint sind: erforderliche spezifische Kommunikationsmittel, Gebärdensprachdolmetscher, Ge-

staltung des Gesprächs mit dem Leistungsberechtigten (LB) (z.B. zwei Phasen - mit und ohne LB, 
Dinge, die nicht angesprochen werden sollten, 4-Augen-Gespräch zwischen LB und LT…).  
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Phase 2: Durchführung des Begutachtungsgesprächs 

 

Prozessschritt:  Zuständig: 

Grundsätzliches:  

- „Gastgeber/in“: Leistungserbringer oder Leistungsträger, je nach 
Wahl des Ortes 

- Gesprächsführung: Gutachter/in des LT 

- Dolmetscher/in/Unterstützer/in für  LB: z.B. Bezugsbetreuer/in. 

 

 

1. Begrüßung 

- ggf. Vorstellung aller Beteiligten 

- ggf. Information zur HMB-W-Begutachtung (siehe 3.2.: Leitfaden 
in leichter Sprache) 

- Absprache, wie die Einschätzungen im Gespräch festgehalten 
werden sollen: 

- 1. Möglichkeit: beide Seiten dokumentieren selbst das Gespräch; 
am Ende findet ein Abgleich zu den Einschätzungen pro Item 
statt; unterschiedliche Einschätzungen bzw. offene Punkte wer-
den mündlich herausgestellt oder 

- 2. Möglichkeit: der/die Gutachter/in stellt den Beteiligten nach der 
Begutachtung das ausgefüllte Auswertungsraster (siehe 2.5.) zum 
Kopieren zur Verfügung. Die Kopie des Rasters ist nicht als ab-
schließendes Begutachtungsergebnis zu bewerten. Eine ab-
schließende Entscheidung des Kostenträgers ist damit nicht ver-
bunden. 

 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer und 
Leistungs-
berechtigtem/r 

2. Aktuelle Lebenssituation und persönliche Ziele des/r Leistungsbe-
rechtigten 

- Gespräch zu Zielen / Wünschen / Veränderungen / Zukunftsper-
spektiven des Leistungsberechtigten. 

 

Hinweise: 

Voraussetzung ist eine empathische, wertschätzende Grundhaltung. 

Weitere Grundregeln für das Gespräch mit dem/r LB: 

- nicht „über“, sondern „mit“ ihm/ihr sprechen 

- leichte Sprache verwenden 

- nach Möglichkeit die Aussagen des Leistungsberechtigten nicht 
diskutieren oder in Frage stellen 

- Fragen nicht direktiv oder suggestiv stellen 

- wenn etwas nicht klar ist, nachfragen: „Können Sie mir das erklä-
ren? Gibt es ein Beispiel dafür? Habe ich richtig verstanden?“  

- weniger Fragen sind häufig besser, wenn wichtige Inhalte berück-
sichtigt werden sollen; ggf. beschränkt sich die Aufmerksamkeit 
auf eine beschränkte Zeit. 

- Zeit zum „Verstehen und Antworten“ lassen 

- Fragen und Material individuell auf den Mensch mit Behinderung 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer und 
Leistungs-
berechtigtem/r 
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zuschneiden 

- positive Entwicklungen sollten benannt werden. 

Ggf. sind zwei Phasen des Gesprächs sinnvoll (mit LB zum Kennen-
lernen und Zielplanung / ohne LB zur Begutachtung der Hilfebedarfs-
gruppe). 

 

3. Verlaufs- und Entwicklungsbericht und HMB-W-Begutachtung 

- Grundlage des Gesprächs ist der Verlaufs- und Entwicklungsbe-
richt sowie die letzte Zielplanung des Gesamtplans nach § 58 
SGB XII. 

- Schwerpunktmäßig sollten Items besprochen werden, zu / in de-
nen  

 Fragen bestehen 

 Veränderungen erfolgt sind 

 eine Zielförderung besteht. 

 

- Einsichtnahme in  

 Gutachten (z.B. Pflegegutachten) 

 Fachärztliche Diagnosen (Item 28) 

 Ärztliche Verordnungen, z.B. Item 30 (vorbehaltlich der 
Klärung durch den Landesfachbeirat) 

 Dokumentation, z.B. Förder- / Hilfeplanung i.S. Zielförde-
rung. 

Hinweis: Schweigepflichtsentbindung des/r LB bzw. seines/r  
               rechtlichen Betreuers/in muss vorliegen!  

 

Hinweis: bei Interpretations- und Einordnungsfragen bezüglich der HMB-
W-Empfehlungen im Land Bremen (siehe 1.) sowie der HMB-W-
Empfehlungen nach Metzler (siehe 2.1.) können diese im Feststellungs-
bogen (siehe 4.3.) für den Landesfachbeirat am Ende des Gespräches 
gemeinsam oder im Anschluss getrennt dokumentiert werden und zur 
Information – nicht zur Entscheidung! - an den Landesfachbeirat weiter 
geleitet werden. 
 

 

Bei Neufällen: 

- Anwendung des Aktivitätsprofils im Fragebogen zur Erhebung im 
Lebensbereich „ Wohnen“ / Individuelle Lebensgestaltung (siehe 
2.4.) in der Begutachtung. 

- es werden immer alle Items durchgesprochen. 

 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer und ggf. 
Leistungs-
berechtigtem/r 

4. Abschluss des Gesprächs 

- Austausch zu den Einschätzungen im Gespräch (siehe Phase 2. 
Schritt 1. Begrüßung)  

- Information des Leistungsberechtigten / Leistungsträgers über 
das weitere Verfahren. 

- Verabschiedung. 

 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer und 
Leistungs-
berechtigtem/r 
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Phase 3: Nachbereitung 

 

Prozessschritt:  Zuständig: 

nach einvernehmlicher Einschät-
zung: 

bei unterschiedlicher Einschätzung:    

 1. Ggf. erneute telefonische 
Rücksprache mit dem LE 

 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer 

2. Gesamtplankonferenz 

Rückkopplung / Entscheidung in 
der GPK 

Hinweis bei Änderungen in der 
Begutachtung: 

- telefonische oder schriftliche 
Information des LE über die 
Änderungen (einzelne Items 
oder HBG) und das Ergebnis 
der Begutachtung 

- Absprache zur möglichen 
Durchführung einer gemeinsa-
men Fallkonferenz. 

 

2. Gesamtplankonferenz 

- Vorstellen der unterschiedli-
chen Einschätzungen im Be-
gutachtungsgespräch in der 
GPK  

- Entscheidung zum weiteren 
Vorgehen und Information an 
den LE. 

Leistungsträger 

 3. Fallkonferenz (in Brhv. ggf.) 

- Durchführung einer gemeinsa-
men Fallkonferenz zur erneuten 
Erörterung der unterschiedl. 
Einschätzungen in der Begut-
achtung 

- Teilnehmer/innen sind im Vor-
feld zu klären 

- der Termin sollte zeitnah zur 
Begutachtung stattfinden. 

Leistungsträger 
mit Leistungs-
erbringer, 

ggf. Leistungs-
berechtigtem/r 

4. Erstellen des Gesamtplans /  

des Kostenübernahmebescheids 

- GP bzw. die Stellungnahme 
zum GP wird erstellt durch 
Gutachter/in des SDE (Bremen) 
/ SPSD (Bremerhaven) 

- Auszug aus dem GP mit HMB-
W-Raster wird an den LE ver-
sandt 

- Kostenübernahmebescheid 
erstellt durch WiHi (Bremen) / 
Sozialamt (Bremerhaven) im 
Rahmen der Fristen nach SGB 
IX. 

 

 Leistungsträger 
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 5.  Widerspruchsverfahren L.-berechtigte/r  

6. Klageverfahren L.-berechtigte/r  

7. Durchführung der Maßnahmen  

 

 L.-berechtigte/r 
mit L.-erbringer  

 

Abkürzungen: 

Brhv = Bremerhaven 

GP = Gesamtplan 

GPK = Gesamtplankonferenz 

HBG = Hilfebedarfsgruppe 

LB = Leistungsberechtigte/r 

LE = Leistungserbringer 

LT = Leistungsträger 

SDE = Sozialdienst Erwachsene Bremen 

SPSD = Sozialpsychiatrischer Dienst Bremerhaven 

WiHi = Wirtschaftliche Hilfen Bremen 
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3.2. Was ist das HMB-W Verfahren? - Leitfaden in leichter Spra-
che  
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4. Sonstige Formulare  
 

4.1. Verlaufs- und Entwicklungsbericht in der Systematik des 
HMB-W- Verfahrens einschließlich Antragsbegründung für 
klientenbezogene zusätzliche Leistungen - Version Bremen, 
2015-11-04  
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4.2. Verlaufs- und Entwicklungsbericht in der Systematik des 
HMB-W-Verfahrens einschließlich Antragsbegründung für 
klientenbezogene zusätzliche Leistungen - Version Bremer-
haven, 20015-11-14 
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Die Darstellung der Hilfebedarfe in den 34 Items des HMB-W-Verfahrens analog der entwi-
ckelten Berichtsform von Frau H. Kröger wird durch den Landesfachbeirat in Abstimmung 
mit den Leistungserbringern in Bremerhaven noch vereinheitlicht. 
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4.3. Feststellungsbogen bei Interpretations- und Einordnungsfra-
gen bezüglich des Manuals / HMB-W Empfehlungen 2008  

 
 

Entwurf Stand: 14.05.2013  
HMB-W-Verfahren bei den stationären Leistungstypen  

LT 01 (Wohnheim) LT 02 (Wohntraining) LT 03 (Außenwohnen) 
Feststellungsbogen bei Interpretations- und Einordnungsfragen bezüglich des  
Manuals / HMB-W Empfehlungen 2008   
    
Der Landesfachbeitrat (LFB)  ist bestrebt,  verschiedene Interpretations- und Einordnungsfragen 
bei Wiedereinführung der entgeltwirksamen Hilfebedarfsgruppen (HBG)-Begutachtung ab 
01.01.2014 der Mitarbeiter des Leistungserbringers und der Mitarbeiter des Sozialhilfeträgers 
(SHTr.) in Bremen und Bremerhaven wahrzunehmen und zu klären. Der Bogen wird bei relevanten 
Fragestellungen an den LFB übermittelt. 

 

Leistungsberechtige/r (nur Anfangsbuchstabe):       

Datum:        

Name des Mitarbeiters (Leistungserbringers):       

Wohneinrichtung:       

Name des Mitarbeiters (AfSD/GA Brh.):       

Sozialzentrum:        

 
1.) Problem zu Bereich, Item oder Ziffer der Empfehlung/Manual 

__________________________ 
 

2.) Kurze Beschreibung des Problems aus Sicht des Leistungserbringers (Entwicklungsbe-
richt und/oder Hilfebedarfserhebungsgesprächs unter Mitwirkung des zuständigen Be-
zugsbetreuers):  
 
(Text vom Leistungserbringer zu erstellen)  

      

 
 
 
3.) Kurze Beschreibung des Problems aus Sicht des Gutachters des SHTr. (AfSD/GA Brh.) 

nach Beratung in der Gesamtplankonferenz:  
 
(Text vom Begutachtendem Dienst des SHTr. zu erstellen)  

      

 
 

 
4.) Vorgeschlagene HBG mit Gesamt-Punktzahl 

Leitungserbringer: HBG:       mit Gesamt-Punktzahl:       

Begutachtender Dienst des SHTr.: HBG:       mit Gesamt-Punktzahl:       

 

5.) Abgabe an den LFB  am         

 
 

       
 

 


